
Unterlage 19.1, Anlage 2: Dokumentation naturschutzfachlicher Ab-

stimmungsprozess Untersuchungsraum UVS (A) und Variantenvor-

auswahl (B) 

 

 
A 
 

 
Untersuchungsraum 
 

Lfd.-
Nr. 

Verfasser Datum Sachverhalt 

A 1 Ministerium für Landesent-
wicklung und Verkehr des 
Landes Sachsen-Anhalt, Re-
ferat 24 Sicherung der Lan-
desentwicklung 

11.02.2020 Raumordnungsverfahren für das Vor-
haben „B 181 Ortsumgehung Zöschen 
– Wallendorf – Merseburg“ im Land-
kreis Saalekreis, hier: Festlegung des 
Umfanges der Antragsunterlagen zum 
Raumordnungsverfahren 
 

A 2 Ministerium für Landesent-
wicklung und Verkehr des 
Landes Sachsen-Anhalt, Re-
ferat 31 Straßenplanung und 
-entwurf, Infrastrukturplanung 
Autobahn 
 

13.03.2020 Antrag auf Neubewertung zur Festle-
gung Untersuchungsraum UVS mit 
Bearbeitungsvermerk LSBB-Z (Lang- 
und Kurzversion) ROV - Nachforde-
rung Untersuchungsraum 

A 3  Landesverwaltungsamt Refe-
rat Naturschutz, Landes-
pflege, Bildung für nachhal-
tige Entwicklung 

11.05.2020 B 181 n – Ortsumgehung Zöschen – 
Wallendorf – Merseburg, hier: Stel-
lungnahme der Oberen Naturschutz-
behörde zum 2. Beteiligungstermin 
 

A 4  Landkreis Saalekreis 14.05.2020 B 181 Ortsumgehung (OU) Zöschen – 
Wallendorf – Merseburg, 2. Beteili-
gungstermin (Stellungnahme UNB) 
 

A 5  Ministerium für Landesent-
wicklung und Verkehr des 
Landes Sachsen-Anhalt, Re-
ferat 24 Sicherung der Lan-
desentwicklung 

03.09.2020 Raumordnungsverfahren für das Vor-
haben „B 181 Ortsumgehung Zöschen 
– Wallendorf – Merseburg“ im Land-
kreis Saalekreis, hier: Ergänzung zu 
den Festlegungen vom 11.02.2020 
des Umfanges der Antragsunterlagen 
zum Raumordnungsverfahren 
 

  



 
B 
 

 
Beteiligungstermin/ Variantenvorauswahl 
 

Lfd.-
Nr. 

Verfasser Datum Sachverhalt 

B 1 
(s.  A 3)  

Landesverwaltungsamt Refe-
rat Naturschutz, Landes-
pflege, Bildung für nachhal-
tige Entwicklung 

11.05.2020 B 181 n – Ortsumgehung Zöschen – 
Wallendorf – Merseburg, hier: Stel-
lungnahme der Oberen Naturschutz-
behörde zum 2. Beteiligungstermin 
 

B 2 
(s. A 4) 

Landkreis Saalekreis 14.05.2020 B 181 Ortsumgehung (OU) Zöschen – 
Wallendorf – Merseburg, 2. Beteili-
gungstermin (Stellungnahme UNB) 
 

B 3 Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt, Regionalbe-
reich Süd 

17.09.2020 B 181 OU Zöschen – Walendorf – Mer-
seburg, Niederschrift zur Besprechung 
mit Vertretern der ONB, der UNB, des 
MLV, der LSBB zentrale sowie der 
LSBB RB Süd zur Problematik Varian-
tenvorausscheidung 
 

B 4 Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt, Regionalbe-
reich Süd 

22.09.2020 E-Mail an ONB/ UNB mit Beispielen für 
die aktuelle Rechtsprechung zu Scha-
densbegrenzungsmaßnahmen 
 

B 5  Landesverwaltungsamt Refe-
rat Naturschutz, Landes-
pflege, Bildung für nachhal-
tige Entwicklung 

09.10.2020 B 181 n – Ortsumgehung Zöschen – 
Wallendorf – Merseburg, hier: Hin-
weise der Oberen Naturschutzbe-
hörde zum 2. Beteiligungstermin 
 

B 6  Landkreis Saalekreis 20.10.2020 B 181 n Ortsumgehung Zöschen – 
Wallendorf – Merseburg, hier Stel-
lungnahme zum Abstimmungstermin 
UNB/ ONB am 17.09.2020 
 

B 7 Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt, Regionalbe-
reich Süd 

17.02.2021 B 181 OU Zöschen – Walendorf – Mer-
seburg, 2. Beteiligungstermin gemäß 
Richtlinien für die Erstellung von Um-
weltverträglichkeitsstudien im Straßen-
bau (RUVS), Variantenvorauswahl; 
Antwortstellungnahme auf Stellung-
nahme ONB 
 

B 8 Landesstraßenbaubehörde 
Sachsen-Anhalt, Regionalbe-
reich Süd 

17.02.2021 B 181 OU Zöschen – Walendorf – Mer-
seburg, 2. Beteiligungstermin gemäß 
Richtlinien für die Erstellung von Um-
weltverträglichkeitsstudien im Straßen-
bau (RUVS), Variantenvorauswahl; 
Antwortstellungnahme auf Stellung-
nahme UNB 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lfd.-
Nr. 

Verfasser Datum Sachverhalt 

A 1 Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr des Landes 
Sachsen-Anhalt, Referat 24 Si-
cherung der Landesentwick-
lung 

11.02.2020 Raumordnungsverfahren für Das 
Vorhaben „B 181 Ortsumgehung 
Zöschen – Wallendorf – Merseburg“ 
im Landkreis Saalekreis, hier: Fest-
legung des Umfanges der Antrags-
unterlagen zum Raumordnungsver-
fahren 
  

 

  

































































 

 

 

 

 

 

 

Lfd.-
Nr. 

Verfasser Datum Sachverhalt 

A 2 Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr des Landes 
Sachsen-Anhalt, Referat 31 
Straßenplanung und -entwurf, 
Infrastrukturplanung Autobahn 
 

13.03.2020 Antrag auf Neubewertung zur Fest-
legung Untersuchungsraum UVS 
mit Bearbeitungsvermerk LSBB-Z 
(Lang- und Kurzversion) ROV - 
Nachforderung Untersuchungs-
raum 
  

 

  

























 

 

 

 

 

 

 

Lfd.-
Nr. 

Verfasser Datum Sachverhalt 

A 3  Landesverwaltungsamt Referat 
Naturschutz, Landespflege, Bil-
dung für nachhaltige Entwick-
lung 

11.05.2020 B 181 n – Ortsumgehung Zöschen 
– Wallendorf – Merseburg, hier: 
Stellungnahme der Oberen Natur-
schutzbehörde zum 2. Beteili-
gungstermin 
  

 

  













 

 

 

 

 

 

 

Lfd.-
Nr. 

Verfasser Datum Sachverhalt 

A 4  Landkreis Saalekreis 14.05.2020 B 181 Ortsumgehung (OU) 
Zöschen – Wallendorf – Merse-
burg, 2. Beteiligungstermin (Stel-
lungnahme UNB) 
  

 

  





Landkreis Saalekreis
Der Landrat

Landkreis Saalekreis - Postfach 14 54 - 06204 Merseburg

Landesstraßenbaubehörde 
Regionalbereich Süd 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle

Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
SG Städtebau und Raumordnung 
Gebäude: Schloss Merseburg, Domplatz 9

Bearbeiter
Telefon
Fax
E-Mail

Steffen Fischer 
03461 40-2462 
03461 40-1480 
steffen.fischer@saalekrels.de

Ihr Zeichen 
S/211al

Ihr Schreiben vom Unser Zeichen
06.04.2020 611204-20073

Datum
14.05.2020

B 181 Ortsumgehung (OU) Zöschen-Wallendorf-Merseburg
2. Beteiligungstermin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Schreiben ging in der Kreisverwaltung Saalekreis am 14. April 2020 ein. Der 
Landkreis Saalekreis nimmt hier als Träger öffentlicher Belange (TÖB) unter 
Einbeziehung nachfolgend genannter Fachämter zu den betroffenen öffentlichen 
Belangen ohne Vorabwägung seitens der Bündelungsbehörde Stellung. Die 
nachstehenden Hinweise der Kreisverwaltung Saalekreis sind bei der weiteren 
Vorbereitung und Realisierung des Vorhabens zu beachten.

01. Untere Landesentwicklungsbehörde:

Die untere Landesentwicklungsbehörde verweist auf die Stellungnahme vom 05.09.2019.

02. Untere Wasserbehörde:

Das ROV dient der Prüfung der Raumverträglichkeit und der Umweltverträglichkeit des 
Vorhabens. Im Rahmen der Antragskonferenz(l.Beteiligung) wurden seitens der Unteren 
Wasserbehörde Hinweise bezüglich des inhaltlichen Untersuchungsrahmens für beide 
Prüfungen gegeben, die in den nun vorliegenden Pianungsunterlagen weitestgehend 
Berücksichtigung fanden.
Lediglich die Berührungspunkte mit dem Hochwasserschutzdeich zwischen Leuna und 
Merseburg sind zusätzlich im Trassenübersichtsplan und der Legende zu verdeutlichen.

Die in der Stellungnahme zur Antragskonferenz dargelegten wasserrechtlich relevanten 
Sachverhalte sind für die Fortführung des Verfahrens und letztendlich für die Abwägung 
zur Auswahl der Vorzugsvariante weiterhin maßgeblich. Auf die Stellungnahme des 
Landkreises vom 05.09.2020 wird diesbezüglich verwiesen.

Hausanschrift und Bürgerinformation Halle Bankverbindungen
Bürgerinformation Merseburg Anschrift Hansering 19, 06108 Halle (Saale) Saalesparkasse
Anschrift Dompiatz 9 Telefon 0345 204-3201 oder -3202 IBAN DE36 8005 3762 3310 0057 62

06217 Merseburg BIG NOLADE21HAL
Telefon 03461 40-0 Bürgerinformation Querfurt
Fax 03461 40-1155 Anschrift Kirchplan 1, 06268 Querfurt Deutsche Kreditbank AG
E-Mail info@saaiekreis.de Telefon 034771 73797-0 IBAN DE91 1203 0000 0000 8116 46
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In den bisherigen Untersuchungen zum Raumwiderstand sowie bei der Aufstellung der 
Bewertungskriterien für die Trassenkorridore finden die Schutzgüter Grundwasser und 
Oberflächengewässer sowie der Hochwasserschutz hinreichend Beachtung.

Bei allen noch zur Auswahl stehenden Trassenvarianten ist von einer Betroffenheit der 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete sowie dem Erfordernis der Kreuzung von 
Gewässern sowie des Hochwasserschutzdeiches der Saale auszugehen. Die weitere 
Planung sollte das Ziel haben, die Anzahl derartiger Konfliktpunkte zu minimieren.

03. Untere Immissionsschutzbehörde:

Entsprechend der vorgelegten Präsentation verbleiben als weiter detailliert zu 
untersuchende Streckenführungen die auf Seite 73 der Präsentation dargestellten 
Varianten:

- V1.3 Günthersdorf - L 183 
-V2.1 Günthersdorf - L 183
- V2.2 Günthersdorf - L 183
- VI L 183 - Mittlerer Verknüpfungskorridor mit B 91
- VI.5 L 183 - Südlicher Verknüpfungskorridor mit L 178n / B 91

Es ergeben sich keine erforderlichen Ergänzungen zur bisherigen Stellungnahme der 
unteren Immissionsschutzbehörde, auf die hiermit verwiesen wird.

04. Untere Naturschutzbehörde:

Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 05.09.2019 zur
Antragskonferenz zum Neubau B 181 Ortumgehung Zöschen-Wallendorf-Merseburg 
behält weiterhin Gültigkeit.

Der Argumentation der Landesstraßenbehörde, auf eine Ausdehnung des
Untersuchungsrahmens zu verzichten, kann nicht gefolgt werden.
Entgegen den Ausführungen im Bearbeitungsvermerk der LSBB ist das Gebiet des 
ehemaligen Kiesabbaus Wallendorf bis zu den Wiesen bei Schladebach als IBA-Gebiet 
deklariert. Das IBA-Gebiet erfüllt nach Angaben des Naturschutzbundes die Kriterien für 
die Unterschutzstellung als SPA-Gebiet und dessen Schutzanforderungen.
Insbesondere die Erweiterung des Untersuchungsraums nach Süden unter Einbeziehung 
des FFH-Gebietes „Wiesengebiet westlich von Schladebach" ist für eine vollumfängliche 
Betrachtung des Wirkungsgefüges dieses naturschutzfachlichen hochwertigen Gebietes 
unerlässlich.

Dem Grundsatz folgend, dass mit dem ausgewählten Untersuchungsraum alle 
raumbedeutsamen Auswirkungen eines Vorhabens vollständig erfasst und bewertet 
werden sollen, kann nur durch die o.g. Erweiterung eine vollständige Betrachtung 
gewährleistet werden.

Die Durchführung einer FFH-Vorprüfung für die außerhalb des Untersuchungsraums 
liegenden Natura-2000-Gebiete ist aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde nicht 
ausreichend und zielführend.

Kritisch zu bewerten ist hierbei auch, dass laut Ausführungen der LSBB eine Ausgrenzung 
des FFH-Gebietes aus dem Untersuchungsraum die höchste Form der Vermeidung (siehe 
Bearbeitungsvermerk Tabelle „Fokus auf entscheidungserhebliche Aspekte") darstellt; 
dies lässt keinesfalls die Durchführung einer ergebnisoffenen FFH-Vorprüfung oder gar 
einer vollumfängliche FFH-Verträglichkeitsprüfung erwarten.
Hierzu ist auch anzumerken, dass die Ausführungen der LSBB keine neuen 
entscheidungserheblichen Ausführungen enthalten. Die Durchführung einer FFH- 
Verträglichkeitsprüfung für FFH-Gebiete außerhalb des Untersuchungsraumes war bereits 
Bestandteil der Ausführungen in der Antragskonferenz. Zu diesem Zeitpunkt wurden
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durch die Untere Naturschutzbehörde bereits Bedenken geäußert, da hierbei keine 
anderen naturschutzrechtlichen Belange, wie z.B. der Biotopschutz/-verbund 
berücksichtigt werden. Diese Bedenken wurden durch die Darlegungen auf Seite 6 des 
Bearbeitungsvermerkes des LSBB auch bestätigt.

In den vorliegenden Unterlagen wurden zudem die detailliert zu untersuchenden 
Trassenvarianten dargestellt. Dieser Entscheidung kann von Seiten der Unteren 
Naturschutzbehörde ebenfalls nicht gefolgt werden. Die Abwägung der Kriterien für 
frühzeitig auszuscheidende Varianten ist aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde nicht 
nachvollziehbar.

Die detailliert zu untersuchenden Varianten verlaufen in großen Teilen durch 
naturschutzfachlich bedeutende Gebiete. Die Wahl fiel auf Varianten, welche im Süden 
von Wallendorf ein IBA und zugleich eine besondere Schutzzone des Vogelschutzgebietes 
„Saale-Elster-Aue südlich Halle" im Osten von Merseburg zerschneiden, beides 
Bestandteile eines Vorranggebietes für Natur und Landschaft. In diesem Zusammenhang 
ist auf die Ausführungen im Bearbeitungsvermerk der LSBB zu verweisen. Demnach 
werden innerhalb der vorbereitenden Planungsraumanalyse in einem ersten Arbeitsschritt 
große, zusammenhängende Bereiche mit höchstem raumbezogenen Konfliktpotenzial 
identifiziert und abgegrenzt. Diese Bereiche sollten nach Möglichkeit von der weiteren 
Planung ausgenommen werden. Dazu gehören insbesondere Natura 2000-Gebiete, 
großflächige NSG sowie europäisch bedeutsame Vogelrastgebiete (IBA). Damit stehen 
diese wertvollen Bereiche nicht als Suchraum potentieller Linienvarianten zur Verfügung. 
Die für die Detailuntersuchung ausgewählten Varianten entsprechen nicht diesen 
Kriterien.

Hingegen wurden andere Varianten in naturschutzfachlich weniger bedeutenden 
Bereichen als frühzeitig auszuscheidende Varianten deklariert.

Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde ist eine Überarbeitung der Trassenvarianten 
im Hinblick auf die Vermeidung von Beeinträchtigungen der naturschutzfachlich 
hochwertigen Gebiete zwingend erforderlich.

05. Untere Bodenschutz- und Abfallbehörde:

Zu den eingereichten Unterlagen zum 2. Beteiligungstermin bestehen aus 
bodenschutzrechtlicher und abfallrechtlicher Sicht keine neuen Anmerkungen.
Die Stellungnahme vom 5. September 2019 behält weiterhin ihre Gültigkeit.

06. Straßenverkehrsamt:

Die Hinweise der Stellungnahmen vom 05.06.2018, Az. 612102-180126skk sowie vom 
05.09.2019, Az. 611204-190155skk behalten weiterhin ihre Gültigkeit und sind zu 
beachten.

Nach Prüfung der Unterlagen zu den detailliert zu untersuchenden Varianten ist aus Sicht 
des Straßenverkehrsamtes die Variante 1.5 - L 183- Südlicher Verknüpfungskorridor 
mit L 178n/B 91- zu favorisieren. Durch die Anbindung der L 178n an die B 91 wurde ein 
großzügiger gut ausgebauter Verkehrsknotenpunkt geschaffen, welcher die A 38 mit der 
B 91 und dem Leunawerk verbindet. An diesem Verkehrsknotenpunkt kann problemlos 
die B 181 angebunden werden. Eine Entlastung der Anwohner an der B 91, 
Geiseltalstraße, Kötzschener Weg, Friedrich-Ebert-Straße und Weißenfelser Straße wäre 
somit gegeben.

Eine Anbindung über die L 182 an die B 91 nach Variante 1 stellt, wie auch Variante 
1.5, eine deutliche Entlastung der OL Meuschau, Wallendorf und Zöschen dar. Bedenklich 
sind die vorhandenen Platzverhältnisse zur baulichen Umsetzung am Knoten L 182/ 
Friedrich-Ebert-Straße. Hier wurde das Blockkraftheizwerk mit seinen Zufahrten direkt

3/4



am Knoten errichtet, so dass faktisch keine freien Bauflächen mehr vorhanden sind.

Für die weitere Planung müsste die Führung der Radfahrer und Fußgänger im 
Knotenpunkt B 181/ L 182 beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag

Amtsleiterin / amt. Dezernentin III

4/4



 

 

 

 

 

 

 

Lfd.-
Nr. 

Verfasser Datum Sachverhalt 

A 5  Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr des Landes 
Sachsen-Anhalt, Referat 24 Si-
cherung der Landesentwick-
lung 

03.09.2020 Raumordnungsverfahren für das 
Vorhaben „B 181 Ortsumgehung 
Zöschen – Wallendorf – Merse-
burg“ im Landkreis Saalekreis, hier: 
Ergänzung zu den Festlegungen 
vom 11.02.2020 des Umfanges der 
Antragsunterlagen zum Raumord-
nungsverfahren 
  

 

  









 

 

 

 

 

 

 

Lfd.-
Nr. 

Verfasser Datum Sachverhalt 

B 1 
(s.  A 3)  

Landesverwaltungsamt Refe-
rat Naturschutz, Landes-
pflege, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung 

11.05.2020 B 181 n – Ortsumgehung 
Zöschen – Wallendorf – Merse-
burg, hier: Stellungnahme der 
Oberen Naturschutzbehörde zum 
2. Beteiligungstermin 
  

 

  













 

 

 

 

 

 

 

 

Lfd.-
Nr. 

Verfasser Datum Sachverhalt 

B 2 
(s. A 4) 

Landkreis Saalekreis 14.05.2020 B 181 Ortsumgehung (OU) 
Zöschen – Wallendorf – Merse-
burg, 2. Beteiligungstermin (Stel-
lungnahme UNB) 
  

 

  





Landkreis Saalekreis
Der Landrat

Landkreis Saalekreis - Postfach 14 54 - 06204 Merseburg

Landesstraßenbaubehörde 
Regionalbereich Süd 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle

Amt für Bauordnung und Denkmalschutz
SG Städtebau und Raumordnung 
Gebäude: Schloss Merseburg, Domplatz 9

Bearbeiter
Telefon
Fax
E-Mail

Steffen Fischer 
03461 40-2462 
03461 40-1480 
steffen.fischer@saalekrels.de

Ihr Zeichen 
S/211al

Ihr Schreiben vom Unser Zeichen
06.04.2020 611204-20073

Datum
14.05.2020

B 181 Ortsumgehung (OU) Zöschen-Wallendorf-Merseburg
2. Beteiligungstermin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Schreiben ging in der Kreisverwaltung Saalekreis am 14. April 2020 ein. Der 
Landkreis Saalekreis nimmt hier als Träger öffentlicher Belange (TÖB) unter 
Einbeziehung nachfolgend genannter Fachämter zu den betroffenen öffentlichen 
Belangen ohne Vorabwägung seitens der Bündelungsbehörde Stellung. Die 
nachstehenden Hinweise der Kreisverwaltung Saalekreis sind bei der weiteren 
Vorbereitung und Realisierung des Vorhabens zu beachten.

01. Untere Landesentwicklungsbehörde:

Die untere Landesentwicklungsbehörde verweist auf die Stellungnahme vom 05.09.2019.

02. Untere Wasserbehörde:

Das ROV dient der Prüfung der Raumverträglichkeit und der Umweltverträglichkeit des 
Vorhabens. Im Rahmen der Antragskonferenz(l.Beteiligung) wurden seitens der Unteren 
Wasserbehörde Hinweise bezüglich des inhaltlichen Untersuchungsrahmens für beide 
Prüfungen gegeben, die in den nun vorliegenden Pianungsunterlagen weitestgehend 
Berücksichtigung fanden.
Lediglich die Berührungspunkte mit dem Hochwasserschutzdeich zwischen Leuna und 
Merseburg sind zusätzlich im Trassenübersichtsplan und der Legende zu verdeutlichen.

Die in der Stellungnahme zur Antragskonferenz dargelegten wasserrechtlich relevanten 
Sachverhalte sind für die Fortführung des Verfahrens und letztendlich für die Abwägung 
zur Auswahl der Vorzugsvariante weiterhin maßgeblich. Auf die Stellungnahme des 
Landkreises vom 05.09.2020 wird diesbezüglich verwiesen.

Hausanschrift und Bürgerinformation Halle Bankverbindungen
Bürgerinformation Merseburg Anschrift Hansering 19, 06108 Halle (Saale) Saalesparkasse
Anschrift Dompiatz 9 Telefon 0345 204-3201 oder -3202 IBAN DE36 8005 3762 3310 0057 62

06217 Merseburg BIG NOLADE21HAL
Telefon 03461 40-0 Bürgerinformation Querfurt
Fax 03461 40-1155 Anschrift Kirchplan 1, 06268 Querfurt Deutsche Kreditbank AG
E-Mail info@saaiekreis.de Telefon 034771 73797-0 IBAN DE91 1203 0000 0000 8116 46
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In den bisherigen Untersuchungen zum Raumwiderstand sowie bei der Aufstellung der 
Bewertungskriterien für die Trassenkorridore finden die Schutzgüter Grundwasser und 
Oberflächengewässer sowie der Hochwasserschutz hinreichend Beachtung.

Bei allen noch zur Auswahl stehenden Trassenvarianten ist von einer Betroffenheit der 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete sowie dem Erfordernis der Kreuzung von 
Gewässern sowie des Hochwasserschutzdeiches der Saale auszugehen. Die weitere 
Planung sollte das Ziel haben, die Anzahl derartiger Konfliktpunkte zu minimieren.

03. Untere Immissionsschutzbehörde:

Entsprechend der vorgelegten Präsentation verbleiben als weiter detailliert zu 
untersuchende Streckenführungen die auf Seite 73 der Präsentation dargestellten 
Varianten:

- V1.3 Günthersdorf - L 183 
-V2.1 Günthersdorf - L 183
- V2.2 Günthersdorf - L 183
- VI L 183 - Mittlerer Verknüpfungskorridor mit B 91
- VI.5 L 183 - Südlicher Verknüpfungskorridor mit L 178n / B 91

Es ergeben sich keine erforderlichen Ergänzungen zur bisherigen Stellungnahme der 
unteren Immissionsschutzbehörde, auf die hiermit verwiesen wird.

04. Untere Naturschutzbehörde:

Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde vom 05.09.2019 zur
Antragskonferenz zum Neubau B 181 Ortumgehung Zöschen-Wallendorf-Merseburg 
behält weiterhin Gültigkeit.

Der Argumentation der Landesstraßenbehörde, auf eine Ausdehnung des
Untersuchungsrahmens zu verzichten, kann nicht gefolgt werden.
Entgegen den Ausführungen im Bearbeitungsvermerk der LSBB ist das Gebiet des 
ehemaligen Kiesabbaus Wallendorf bis zu den Wiesen bei Schladebach als IBA-Gebiet 
deklariert. Das IBA-Gebiet erfüllt nach Angaben des Naturschutzbundes die Kriterien für 
die Unterschutzstellung als SPA-Gebiet und dessen Schutzanforderungen.
Insbesondere die Erweiterung des Untersuchungsraums nach Süden unter Einbeziehung 
des FFH-Gebietes „Wiesengebiet westlich von Schladebach" ist für eine vollumfängliche 
Betrachtung des Wirkungsgefüges dieses naturschutzfachlichen hochwertigen Gebietes 
unerlässlich.

Dem Grundsatz folgend, dass mit dem ausgewählten Untersuchungsraum alle 
raumbedeutsamen Auswirkungen eines Vorhabens vollständig erfasst und bewertet 
werden sollen, kann nur durch die o.g. Erweiterung eine vollständige Betrachtung 
gewährleistet werden.

Die Durchführung einer FFH-Vorprüfung für die außerhalb des Untersuchungsraums 
liegenden Natura-2000-Gebiete ist aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde nicht 
ausreichend und zielführend.

Kritisch zu bewerten ist hierbei auch, dass laut Ausführungen der LSBB eine Ausgrenzung 
des FFH-Gebietes aus dem Untersuchungsraum die höchste Form der Vermeidung (siehe 
Bearbeitungsvermerk Tabelle „Fokus auf entscheidungserhebliche Aspekte") darstellt; 
dies lässt keinesfalls die Durchführung einer ergebnisoffenen FFH-Vorprüfung oder gar 
einer vollumfängliche FFH-Verträglichkeitsprüfung erwarten.
Hierzu ist auch anzumerken, dass die Ausführungen der LSBB keine neuen 
entscheidungserheblichen Ausführungen enthalten. Die Durchführung einer FFH- 
Verträglichkeitsprüfung für FFH-Gebiete außerhalb des Untersuchungsraumes war bereits 
Bestandteil der Ausführungen in der Antragskonferenz. Zu diesem Zeitpunkt wurden
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durch die Untere Naturschutzbehörde bereits Bedenken geäußert, da hierbei keine 
anderen naturschutzrechtlichen Belange, wie z.B. der Biotopschutz/-verbund 
berücksichtigt werden. Diese Bedenken wurden durch die Darlegungen auf Seite 6 des 
Bearbeitungsvermerkes des LSBB auch bestätigt.

In den vorliegenden Unterlagen wurden zudem die detailliert zu untersuchenden 
Trassenvarianten dargestellt. Dieser Entscheidung kann von Seiten der Unteren 
Naturschutzbehörde ebenfalls nicht gefolgt werden. Die Abwägung der Kriterien für 
frühzeitig auszuscheidende Varianten ist aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde nicht 
nachvollziehbar.

Die detailliert zu untersuchenden Varianten verlaufen in großen Teilen durch 
naturschutzfachlich bedeutende Gebiete. Die Wahl fiel auf Varianten, welche im Süden 
von Wallendorf ein IBA und zugleich eine besondere Schutzzone des Vogelschutzgebietes 
„Saale-Elster-Aue südlich Halle" im Osten von Merseburg zerschneiden, beides 
Bestandteile eines Vorranggebietes für Natur und Landschaft. In diesem Zusammenhang 
ist auf die Ausführungen im Bearbeitungsvermerk der LSBB zu verweisen. Demnach 
werden innerhalb der vorbereitenden Planungsraumanalyse in einem ersten Arbeitsschritt 
große, zusammenhängende Bereiche mit höchstem raumbezogenen Konfliktpotenzial 
identifiziert und abgegrenzt. Diese Bereiche sollten nach Möglichkeit von der weiteren 
Planung ausgenommen werden. Dazu gehören insbesondere Natura 2000-Gebiete, 
großflächige NSG sowie europäisch bedeutsame Vogelrastgebiete (IBA). Damit stehen 
diese wertvollen Bereiche nicht als Suchraum potentieller Linienvarianten zur Verfügung. 
Die für die Detailuntersuchung ausgewählten Varianten entsprechen nicht diesen 
Kriterien.

Hingegen wurden andere Varianten in naturschutzfachlich weniger bedeutenden 
Bereichen als frühzeitig auszuscheidende Varianten deklariert.

Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde ist eine Überarbeitung der Trassenvarianten 
im Hinblick auf die Vermeidung von Beeinträchtigungen der naturschutzfachlich 
hochwertigen Gebiete zwingend erforderlich.

05. Untere Bodenschutz- und Abfallbehörde:

Zu den eingereichten Unterlagen zum 2. Beteiligungstermin bestehen aus 
bodenschutzrechtlicher und abfallrechtlicher Sicht keine neuen Anmerkungen.
Die Stellungnahme vom 5. September 2019 behält weiterhin ihre Gültigkeit.

06. Straßenverkehrsamt:

Die Hinweise der Stellungnahmen vom 05.06.2018, Az. 612102-180126skk sowie vom 
05.09.2019, Az. 611204-190155skk behalten weiterhin ihre Gültigkeit und sind zu 
beachten.

Nach Prüfung der Unterlagen zu den detailliert zu untersuchenden Varianten ist aus Sicht 
des Straßenverkehrsamtes die Variante 1.5 - L 183- Südlicher Verknüpfungskorridor 
mit L 178n/B 91- zu favorisieren. Durch die Anbindung der L 178n an die B 91 wurde ein 
großzügiger gut ausgebauter Verkehrsknotenpunkt geschaffen, welcher die A 38 mit der 
B 91 und dem Leunawerk verbindet. An diesem Verkehrsknotenpunkt kann problemlos 
die B 181 angebunden werden. Eine Entlastung der Anwohner an der B 91, 
Geiseltalstraße, Kötzschener Weg, Friedrich-Ebert-Straße und Weißenfelser Straße wäre 
somit gegeben.

Eine Anbindung über die L 182 an die B 91 nach Variante 1 stellt, wie auch Variante 
1.5, eine deutliche Entlastung der OL Meuschau, Wallendorf und Zöschen dar. Bedenklich 
sind die vorhandenen Platzverhältnisse zur baulichen Umsetzung am Knoten L 182/ 
Friedrich-Ebert-Straße. Hier wurde das Blockkraftheizwerk mit seinen Zufahrten direkt
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am Knoten errichtet, so dass faktisch keine freien Bauflächen mehr vorhanden sind.

Für die weitere Planung müsste die Führung der Radfahrer und Fußgänger im 
Knotenpunkt B 181/ L 182 beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag

Amtsleiterin / amt. Dezernentin III
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B 181 OU Zöschen-Wallendorf-Merseburg Halle (Saale), den 17.09.2020

Niederschrift zur Besprechung mit Vertretern der ONB, der UNB, des MLV, derr LSBB

Zentrale sowie der LSBB RB Süd zur Problematik Variantenvorausscheidung

Allgemeines:

Im Ergebnis des 2. Beteiligungstermins der Träger öffentlicher Belange wurde durch die

Obere Naturschutzbehörde (ONB) mit Schreiben vom 11.05.2020 (Zeichen: 3407.3.7-SK-

B181-Zöschen-Merseburg) sowie durch die Untere Naturschutzbehörde (UNB) mit Schreiben

vom 14.05.2020 (Saalekreis, Zeichen 611204-20073) mitgeteilt, dass die vorgesehene

Vorausscheidung von Trassenvarianten nicht bestätigt werden kann und aus Sicht der ONB

und UNB die Trassenvarianten 1.2 und 2 in den detailliert zu untersuchenden

Variantenvergleich mit aufgenommenwerdensollen.

Entsprechendder einschlägigen Regelwerke sind im Rahmender Vorplanung im detaillierten

Variantenvergleich nur Varianten zu betrachten, die sich aufdrängen, mit den Zielen des

Bundesverkehrswegeplans — dem Baueiner Ortsumgehung Zôschen-Wallendorf-Merseburg-

vereinbar und die genehmigungsfähig sind. Da diese Kriterien für die Varianten 1.2 und 2

nicht erfüllt sind, hat der Vorhabenträger ab einem gewissen Arbeitsstand und mit fundierten

Erkenntnissen diese 2 Varianten vom detaillierten Variantenvergleich ausgeschieden. Diese

Vorausscheidung von Varianten ist gängiges Planungsprozedere. Der Termin wurde

anberaumt, um den Naturschutzbehörden die Gründe für diese Entscheidung detailliert zu

erläutern und ihnen auf Basis der vorgetragenen Argumente Gelegenheit zu geben, ihre

Forderungen zu überdenken und ggf. zu revidieren.

Den beteiligten Vertretern von MLV, ONB und UNB wurdenfür die im Abstimmungstermin

aufgezeigte Präsentation entsprechende Hand-out-Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Folgende Inhalte wurden besprochen:

Pkt.1: Variantenvorauswahl

Zu Beginn erläuterte die Landestraßenbaubehörde den Stand des Vorhabens sowie die

Zielstellung des Abstimmungstermins.

Pkt.1.1: Erläuterung der Ausschlusskriterien für die Variante 2

Durch die Planungsbüros wurden in Bezug auf die Variante 2 die naturschutzfachlichen und

verkehrstechnischen Ausschlusskriterien vorgestellt. Auf die Präsentation Seite 4 — 26 wird

verwiesen.

Im Rahmen der Erarbeitung der Unterlagen zum ROV wurden frühzeitige, intensive

Untersuchungenzur Machbarkeit der Variante 2 im Zuge der FFH-Verträglichkeitsprüfung für

das FFH-Gebiet „Saale-, Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und Halle“ durchgeführt.

Fazit (vgl. Folie 16):

Die FFH-VP zur Betroffenheit des FFH-Gebietes DE 4537-301 „Saale-, Elster-, Luppe-Aue

zwischen Merseburg und Halle“ kommt für die Variante 2 zu dem Ergebnis, dass erhebliche

Beeinträchtigungen für den LRT 91F0 Hartholzlaubwälder und (ggf.) die Anhang II - Art

Eremit (Osmoderma eremita); prioritäre Art, hervorgerufen werden.

Da die Genehmigungsfähigkeit, insbesondere auch vor dem Hintergrund von Alternativen,

somit nicht gegebenist,tritt die Variante 2 nicht in den Variantenvergleichein.  



Aus Sicht der Verkehrsanlage sind die Hauptausschlusskriterien im Nichterreichen der

Zielstellung einer Ortsumgehung Merseburg verbunden mit nicht abschätzbaren

Auswirkungen und Baurisiken auf die zu ändernde Infrastruktur. Es wird auf Folie 25

verwiesen.

Im Ergebnis dessenist eine detailliertere Betrachtung der Variante 2 nicht zielführend.

Pkt.1.2: Erläuterung der Ausschlusskriterien für die Variante 1.2

Im Weiteren wurde für die Variante 1.2 die aus Sicht der Verkehrsanlage vorrangigen

Ausschlusskriterien vorgestellt. Es wird auf die Folien 28 — 40 verwiesen.

Hiernach ergeben sich aufgrund der Vielzahl von erforderlichen Bauwerken (Tunnel,

Trogstrecken, Stützwandbauwerke, Brücken) und umfangreichen Änderungen an Ver- und

Entsorgungsanlagen sowie Eingriffen in die vorhandenen Bebauungen und Infrastrukturen

sehr hohe Investitionskosten. Diese liegen nach einer Kostenannahme ca. 65% über

anderen möglichen Trassenvarianten, hinzu kommen hohe Unterhaltungskosteninfolge der

Anforderungenan Brand- und Katastrophenschutz für die umliegenden Kommunen.

Aufgrund der Komplexität der o. g. Bauwerke, die mit einem sehr hohen und nicht

abschätzbaren Risiko hinsichtlich einer Bauausführung verbunden sind, ist keine

Genehmigungsfähigkeit gegeben, sodass eine weitere Betrachtung in Zuge einesdetailliert

zu untersuchendenVariantenvergleichesnicht zielführend ist.

Pkt.2: Bearbeitungsstand FFH-Verträglichkeitsprüfung zur Betroffenheit des

SPA DE 4638 - 401 „Saale-Elster-Aue südlich Halle“

Die FFH-VP zur Betroffenheit des SPA DE 4638 - 401 „Saale-Elster-Aue südlich Halle“ für

die Variante B 1 Pf kommt zu dem Ergebnis, dass nach Umsetzung der Maßnahmen zur

Schadensbegrenzung (Maßnahmenfür Neuntöter und Sperbergrasmücke) und für Rastvögel

(Kollisions- und Sichtschutzwand im Bereich der gesamten Saaleaue) keine erheblichen

Beeinträchtigungen verbleiben, eine Ausnahmeprüfungist nicht erforderlich.

Diskussion:

Die ONB sieht weiterhin die Notwendigkeit der Aufnahme der Varianten 1.2 und 2 in

dendetaillierten Variantenvergleich. Die in der Präsentation zum Ausdruck gebrachten

Argumente für ein frühes Ausscheiden werden nicht geteilt. Vielmehr wurde darauf

verwiesen, Abstriche bei der Anwendung der technischen Regelwerke vorzunehmen

und die Umweltbelange besser zu würdigen.

Die in den Stellungnahmen von ONB und UNB zum 2. Beteiligungstermin

dargebrachten Einwendungen bezüglich der Variantenvorauswahl werden weiterhin

aufrecht erhalten. Prioritäres Ziel aus Sicht von ONB und UNBist die Erhaltung des

Vogelschutzgebietes in seiner jetzigen Form bzw. die geringstmögliche

Beeinträchtigung durch die Straßenbaumaßnahme.  



naturschutzfachlich:

Hinsichtlich der Bewertung der FFH-Belange zu Variante 2 ergab sich kein

Diskussionsbedarf. Das Planungsbüro gab den Hinweis, dass eine Beurteilung der ONB

hinsichtlich der Einschätzung zur Beeinträchtigung des Eremiten (Neufund Brutbäume,

gutachterliche Ausweisung von Habitatflächen, Beeinträchtigung erheblich?) sehr hilfreich

wäre (vgl. Folie 12, dort Rot-Eintrag).

Bezüglich der gutachterlichen Einschätzungen zur Betroffenheit des SPA DE 4638 -— 401

»Saale-Elster-Aue südlich Halle“ erklärt die ONB:

e Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für Neuntöter/ Sperbergrasmücke sind nicht

möglich. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Kohärenzsicherung mit

entsprechender Ausnahmeprüfung gemäß $ 34 Abs. 3 BNatSchG

e Das Ziel „Störungsfreiheit“ der Schutzzonen gem. N2000-LVO LSA impliziert ein

eigenständiges Schutz- und Erhaltungsziel.

Position Vorhabenträger:

+ Gemäß aktueller Rechtsprechung können Maßnahmen, welche an der schützenden

Art ansetzen, als Maßnahmen zur Schadensbegrenzung eingestuft werden. Die

Maßnahmenvorschläge für Neuntöter und Sperbergrasmücke kommen direkt den

betroffenen Arten zugute, so dass erhebliche Beeinträchtigungen vollständig

ausgeschlossen werden können (direkter funktionaler und räumlicher Bezug).

Maßgabeist weiterhin, dass die Maßnahmen zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung voll

funktionsfähig sein müssen. Auch diese Anforderung kann erfüllt werden.

e Die Schutzzone gem. N2000-LVO LSA stellt kein eigenständiges Schutz- und

Erhaltungsziel dar und ist dementsprechend für die Frage der

Erheblichkeitseinschätzung nicht relevant. Gleichwohl wird der Bedeutung der

Schutzzone dahingehend Rechnung getragen, dass ihre Bestimmung, die

Ausweisung beruhigter Bereiche für störungsempfindliche Großvögel, in der FFH-VP

mittels Prüfung von Beeinträchtigungen von Großvogelarten berücksichtigt wird.

Durch die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für Rastvögel (Kollisions- und

Sichtschutzwand)liegt im Übrigen das Störpotenzial der Trassenführung für die real

betroffenen Arten unterhalb der Erheblichkeitsschwelle.

Weiteres Vorgehen:

Die Übersendung von Beispielen aus der aktuellen Rechtsprechung zur Anwendbarkeit von

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung in der FFH-Verträglichkeitsprüfung durch die LSBB

wird zugesichert. Durch die ONB und UNB erfolgt in Kenntnisnahme der Ergebnisse aus den

Vorbetrachtungen der Trassenvarianten 1.2 und 2 sowie deren Diskussion im Rahmen des

Abstimmungstermines eine ergänzende Stellungnahme zu den unter „Allgemeines“

aufgeführten Stellungnahmenbis zum 09.10.2020.  
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Regionalbereich Süd 0

An der Fliederwegkaserne 21 1 3 Okt. 202 LD

06130 Halle Kopie an: | |
   

Halle, den 09.10.2020

B 181 n - Ortsumgehung Zöschen-Wallendorf-Merseburg
Ihr Zeichen: S/211a1

Mein Zeichen:

Hier: Hinweise der Oberen Naturschutzbehörde zum 2. Beteiligungs- wa

termin

Bearbeitet von: Herrn Dr. Schiller

Frank.Schiller@

vwa.sachsen-anhalt.de
Sehr geehrte Damen und Herren,

Tel.: (0345) 514-2163
Fax: (0345) 514-2118

zunächst möchte ich darauf verweisen, dass im Rahmen des vorgesehenen

Raumordnungsverfahren, welches auf Ebene des MLV durchgeführt werden
Dienstgebäude:

Dessauer Straße 70

Naturschutzbehörde die am Verfahren zu beteiligende zuständige Natur- 06118 Halle (Saale)

soll, das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie als Oberste

schutzbehördeist. Hauptsitz:
Ernst-Kamieth-Straße 2

06112 Halle (Saale)

Zu den zum gemeinsamen Beratungstermin am 17.09.2020 vorgelegten Er-
Tel.: (0345) 514-0

gänzungen zu den Verträglichkeitsuntersuchungen im Rahmender Vorberei- Fax: (0345) 514-1444

tung des Raumordnungsverfahrens zur B 181n Ortsumgehung Zöschen- analede

Wallendorf-Merseburg (2. Beteiligungstermin) gibt die Obere Naturschutzbe-+.

hörde folgende Hinweise: www.landesverwaltungsamt.
sachsen-anhait.de

E-Mail-Adresse nur für

1. Gemäß BVerwG-Urteil v. 21.01.2016 (Az: 4 A 5/14) muß „in der Verträg-  formiose Mitteilungen

lichkeitsprüfung nach 8 34 Abs. 1 BNatSchG ... der Träger des Projekts ohne elektronische Signatur

Berücksichtigun r Ï ägi Ï ftlichen Er-unter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftliche LandeshauptkasseSachsen-Anhalt.

kenntnisse nachweisen, dass eine projektbedingte Beeinträchtigung der Deutsche Bundesbank
Filiale Magdeburg

BLZ 810000 00
Konto 810 015 00
BIC  MARKDEF1810
IBAN DE21810000000081001500

Erhaltungsziele der betroffenen Vogelschutzgebiete ausgeschlossenist.

Bestehen nach Ausschöpfung aller wissenschaftlichen Mittel und Quellen
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vernünftige Zweifel daran, dass das Projekt die Erhaltungsziele nicht beeinträchtigen wird, ist

es nach $ 34 Abs. 2 BNatSchG vorbehaltlich der Möglichkeit einer Abweichungsentscheidung

nach $ 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG unzulässig (BVerwG, Urteil vom 10. April 2013-4 C 3.12 -

BVerwGE 146, 176 Rn. 10). Grundsätzlich ist jede Beeinträchtigung einesfür die Erhaltungs-

ziele maßgeblichen Bestandteils eines Gebiets erheblich und muss als Beeinträchtigung des

Gebiets als solches gewertet werden (BVerwG, Urteil vom 17. Januar 2007 - 9 A 20.05 -

BVerwGE 128, 1 Rn. 41 unter Bezugnahme auf EuGH, Urteil vom 7. September 2004 - C-

127/02 TECLI:EU:C:2004:482] - Sig. 2004, 1-7405 Rn. 49). Nur solchen projektbedingten Ein-

wirkungen darf folglich die Verträglichkeit nach $ 34 Abs. 1 BNatSchG attestiert werden, die

keinen einzigen der für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile

erheblich beeinträchtigen können(zutreffend Gellermann,in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht,

Bd. II, BNatSchG, Stand August 2015, $ 34 Rn. 27 m.w.N.; siehe auch BVerwG, Urteil vom 17.

Januar 2007 - 9 A 20.05 - BVerwGE 128, 1). Folglich muss in Vogelschutzgebieten die Erheb-

lichkeit einer Beeinträchtigung durch Leitungsanflug grundsätzlich auf der Ebenejedereinzel-

nen geschützten Vogelart untersucht werden. Das gilt jedenfalls dann, wenn zwischen den im

Gebiet geschützten Arten starke Unterschiedein ihrer Verhaltensökologie, Habitatnutzung und

dem damit einhergehenden Flugverhalten und somit auch im potentiellen Anflugrisiko beste-

hen.... Kann eine erhebliche Beeinträchtigung auchnurhinsichtlich einer einzigen geschützten

Art auf der ... Grundlage der Verträglichkeitsprüfung nicht ohne vernünftigen Zweifel ausge-

schlossen werden,ist das Projekt nach $ 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig.“ (a.a.O., Juris Rdn.

83)

So liegt es auch hier in Bezug auf die Betroffenheit des EU-Vogelschutzgebietes „Saale-Elster-

Aue südlich Halle“. Für jede potentiell vom Vorhabenbetroffene Brut- und Rastvogelart ist die

Verträglichkeit zu prüfen. Die bisher vorliegende Vorabeinschätzung der Verträglichkeit zu le-

diglich 4 Vogelarten dürfte daher für eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht ausreichendsein.

Aktuelle Erfassungen der betroffenen Brut- und Rastvogelarten könnten den Prüfumfang im

anstehenden Raumordnungsverfahreneingrenzen.

2. Gemäß des unter 1. genannten BVerwG-Urteils „ist jede Beeinträchtigung eines für die Erhal-

tungsziele maßgeblichen Bestandteils eines Gebiets erheblich und mussals Beeinträchtigung

des Gebiets als solches gewertet werden.“

Hier sollen die in einer Schutzzone des EU-Vogelschutzgebietes unter besonderen Schutz ge-

stellten Brut- und Rastflächen durch einen 4-spurigen Straßenneubau auf ca. 1 200m (bei ca.

23 m Fahrbahnbreite = 2,76 ha Flächeninanspruchnahme) gequert und somit dauerhaft ent-

wertet werden. Diese Schutzzone stellt einen bzgl. der Erhaltungsziele „maßgeblichen Be-

standteil* des EU-Vogelschutzgebietes dar. Das gebietsbezogene Schutzziel lautet hier gem. 8

2 der Anl. 3.19 der Landesverordnung „Erhaltung der ausgedehnten und von Überflutungen

geprägten Auenlandschaft entlang der Saale, Weißen Elster und Luppe mit großflächigen

Grünländern, Schilf- und Röhrichtbeständen sowie Fließ-, Alt- und Stillgewässern.“ (Landes-
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verordnung zur Unterschutzstellung der NAURA 2000-Gebiete in Sachsen-Anhalt v.

20.12.2018). Der funktionalen Entwertung und Zerschneidung der Schutzzone des EU SPA auf

1200 m und des EU-Vogelschutzgebietes auf insgesamt ca. 2 000 m (entspricht ca. 4,6 ha

Flächeninanspruchnahme) durch den Straßenbau kann nach derzeitiger fachlicher Einschät-

zung nicht mit den bisher dargestellten Schadensvermeidungsmaßnahmenverträglich gestaltet

werden.

3. Hinsichtlich der in den vorliegenden Unterlagen zur FFH-Verträglichkeit dargestellten Scha-

densvermeidungsmaßnahmen(hier: Heckenpflanzungen als Ersatzbiotope für Neuntöter und

Sperbergrasmücke) ist zu beachten, dass diese SchadensvermeidungsmaßnahmenIt. Recht-

sprechung BVerwG zum Zeitpunkt des Beginns der Vorhabenrealisierung (d.h. Baubeginn)

vollständig funktionstüchtig bzgl. ihrer Habitatfunktionen sein müssen. Es darf „zudem an der

Wirksamkeit der MaßnahmebeiRealisierung des Vorhabens kein vernünftiger Zweifel beste-

hen; ihre entlastende Wirkung muß spätestens zu dem Zeitpunkt gewährleistet sein, in dem die

Beeinträchtigungen zu erwarten sind.“ (BVerwG-Urteil v. 12.06.2019, Az. 9 A 2/18, Juris Rdnr.

90). Dies würde für Neuntöterhabitate in Baum-Strauchhecken eine Vorlaufrealisierungszeit-

raum von mind. 5 — 10 Jahren bis zur vollständigen Funktionserfüllung erfordern.

4. In der aktuellen o.g. Entscheidung des BVerwG vom 12.06.2019 betont das Gericht aber auch,

dass die Schadensvermeidungsmaßnahmen „nicht lediglich einen Ersatz schaffen und einen

Verlust an geschütztem Lebensraum an anderer Stelle kompensieren (dürfen).“ (a.a.O. Juris-

Rdn. 90) Dies träfe aber auf die hier bisher vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen

für Neuntöter und Sperbergrasmücke zu (Heckenersatzpflanzungen außerhalb des Einwirkbe-

reiches der Straße). Somit bleibt es fraglich, ob diese Maßnahmen von der aktuellen Recht-

sprechung des BVerwG als Schadensvermeidungs- oder Schadensbegrenzungsmaßnahmen

umfasst werden.

5. Die Bewertung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung von Habitaten europäischer Vogelarten

im EU-Vogelschutzgebiet sollte gemäß der Fachkonvention von Lambrecht & Trautner (Fachin-

formationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der

FFH-VP - Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Juni 2007, Hannover, Filderstadt) erfolgen.

Lambrecht & Trautner (2007) geben hier Orientierungswerte für ggf. tolerierbare Flächenver-

luste von Habitaten ausgewählter Vogelarten nach AnhangI bzw. Art. 4 Abs. 2 VRL in einem

Europäischen Vogelschutzgebiet, die als Schwellenwerte zur Bewertung der Erheblichkeit von

Beeinträchtigung in EU-Vogelschutzgebieten heranzuziehensind (a.a.O., Tab. 3, S 51 ff.).

So beträgt danach der unerhebliche Habitatflächenverlust (Brut- und Nahrungshabitate) sowohl

für den Neuntöter als auch für die Sperbergrasmücke lediglich 400 m?, welcher hier durch die

geplante Flächeninanspruchnahmedurch die B 181n in der Schutzzone erheblich überschritten

wird.
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6. Insbesondere der Flächenverlust an Rastflächen durch Überbauung (s.o. mind. 4,6 ha) und

durch Lebensraumentwertung infolge Verkehrslärmemissionen (ein mehrfaches der überbau-

ten Flächen) ist als eine erhebliche Beeinträchtigung zentraler Schutzziele des EU-

Vogelschutzgebietes als überregional bedeutsames Rastgebiet zu werten. Insbesondere die

Ost-West verlaufende Trassierung der B 181n zerstört die Kohärenz der Rastflächen entlang

derhier in Nord-Süd-Richtung angeordneten Rastgebiete in der Saaleaue.

Hierzu ist bereits im Raumordnungsverfahren durch aktuelle Rastvogelkartierungen die Bedeu-

tung der von den jeweiligen Trassenvarianten überbauten und beeinträchtigten Flächen des

EU-Vogelschutzgebietes zu ermitteln. Bezüglich des Raumordnungsverfahrens könnte eine

einjährige Rastvogelerfassung als ausreichend bewertet werden, für ein Planfeststellungsver-

fahren mit Inanspruchnahme von Rastflächen im Schutzgebiet ist infolge der Bedeutung und

Störungssensibilität der Zug- und Rastvögel eine mind. zweijährige aktuelle Bestandserfassung

erforderlich. Als Mindeststandards sollten folgende Erfassungszeiträume und -flächengelten:

- Erfassung der Zug- und Rastvögel auf der Gesamtfläche des EU-Vogelschutzgebietes zwi-

schen Merseburg-Meuschau im Norden und Kreypau im Süden,

- einmal wöchentlich von Mitte August bis Mitte November (Hauptrastzeit während des

Herbstzuges) sowie von Mitte Februar bis Mitte Mai (Hauptrastzeit während des Frühjahrs-

zuges) des Folgejahres,

- die täglichen Erfassungszeiten werden so variiert, dass Schlafplätze ggf. miterfasst werden

können,

- ergebensich fachlich begründete Hinweise (z.B. wiederholte Beobachtung angleicher Stel-

le, sukzessive ansteigende Individuenzahlen) auf Winterreviere oder Überwinterungsplätze

der besonders zu berücksichtigenden Arten bzw. Artengruppen, so werden diese zwischen

Mitte November und Mitte Februar zweiwöchentlich kontrolliert.

Der überwiegende Teil des durch die Variante 2 im Bereich der Fasanerie betroffenen LRT-

Waldlebensraumtyps LRT 91F0 — Hartholzauenwälder weist gemäß des Managementplanes

für das FFH-Gebiet „Saale-, Elster-, Luppe-Aue zwischen Merseburg und Halle“ (Halle, 2011)

lediglich die Erhaltungszustandsstufe C (mittel — schlecht) auf. Sowohl die Struktur, das Arten-

inventar als auch hinsichtlich der Beeinträchtigungen weist dieser Wald-LRT hier nur jeweils

die Erhaltungszustandsstufe „C" auf. Die Bestandesstruktur ist im von der Trassenführung be-

troffenen Bereich überwiegend nur zweischichtig ausgeprägt (üw. Stangen- bis schwaches

Baumholz). Eine randliche Inanspruchnahme dieser sich in einem schlechten Erhaltungszu-

stand befindlichen und durch die benachbarte B 181 bereits vorbelasteten Waldfläche ist nach

derzeitiger Einschätzung als weniger erheblich im Vergleich zu den Trassenverläufen in der

Schutzzone des EU SPA (Var. 1 und 1.5) zu bewerten.

Eine weitere Nordverschiebung der Trassenvariante 2, ggf. unter Inanspruchnahmenicht bzw.

gering bebauter Gewerbegebietsflächen, könnte die Inanspruchnahmedes FFH-Gebiets weiter

verringern. (vgl. Kartenanlage 1). Damit verbunden wäre ebenfalls ein Ausschluß der derzeit
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postulierten Beeinträchtigung des Lebensraumesderprioritären FFH-Art Eremit (Osmoderma

eremita).

Des weiteren wird empfohlen, die Anbindung der B 181n an die L 183 durch Südostverschie-

bung des Anbindepunktes auf Flächen außerhalb des EU-Vogelschutzgebietes zu verlagern.

Auch eine südliche Umgehung der Waldflächen der Fasanerie des FFH-Gebiets mit einer Que-

rung des EU-Vogelschutzgebietes außerhalb einer Schutzzone auf ca. 1 200 m könnte nach

überschlägiger Vorabeinschätzung eine gegenüber den südlichen Varianten 1 und 1.5 (jeweils

ca. 2000 m Querung des EU-Vogelschutzgebietes) verträglichere Trassenvariante darstellen.

(vgl. Kartenanlage2).

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die gegen die Trassenvariante 2 bis-

her vorgebrachten naturschutzfachlichen und -rechtlichen Bedenken (Betroffenheit Wald-LRT

und prioritäre Art) sich nach überschlägiger Prüfung als nicht so erheblich darstellen, die einen

Ausschluß dieser Alternative aus dem Raumordnungsverfahren rechtfertigt. Dies steht in

Übereinstimmung mit dem Ergebnis eines F+E-Vorhabens des BfN (Simon et. al: Bewertung

von Alternativen im Rahmen der Ausnahmeprüfung nach europäischem Gebiets- und Arten-

schutzrecht, BfN-Skript 420, Bonn 2015, S. 17), wonach „im Rahmen der Alternativenprüfung

beurteilt werden soll, ob die hinter dem jeweiligen Verbot stehenden Beeinträchtigungen(einer

Alternative) ein vergleichbares oder ein signifikant geringeres Gewicht haben. Mit dem Ziel,

Beeinträchtigungen zumindest zu minimieren, dürfte es nicht ohne besondere Begründung

vereinbar sein, vermeidbare gravierende Beeinträchtigungenallein deshalb zuzulassen, weil im

Fall der Alternativlösung formal ein Verbot verwirklicht wird, hinter dem tatsächlich eine ver-

hältnismäßig geringfügige Beeinträchtigung steht.“ Nach Simon, M. et al. (a.a.O., S. 17) „kann

grundsätzlich zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten auch

eine verkehrlich weniger wirksame oder deutlich kostenintensivere Alternative zumutbarsein.“

Auf Grund der benannten naturschutzfachlichen und rechtiichen Bedenken wird von Seiten der

Oberen Naturschutzbehörde weiterhin die Aufnahme der Trassenvariante 2 einschließlich de-

ren 0.g. Modifikationen im Bereich Merseburg-Meuschau in das Raumordnungsverfahren emp-

fohlen.

Dr. Schiller 2 Kartenanlagen
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B 181 n - Ortsumgehung Zöschen-Wallendorf-Merseburg
Hier: Stellungnahme zum Abstimmungstermin UNB/ONB am 17.09.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie baten nach o.g. Termin um eine erneute Stellungnahme der Unteren
Naturschutzbehörde als Träger Öffentlicher Belange unter Kenntnisnahme der
vorgestellten Ergebnisse der Vorbetrachtungen der Trassenvarianten 1.2 und 2.

Die untere Naturschutzbehördeschließt sich der Stellungnahme der Oberen
Naturschutzbehörde an.

Nach derzeitiger Kenntnis kann den Varianten 1 und 1.5 aufgrund der großflächigen
Inanspruchnahme von Habitatflächen und der zusätzlichen Entwertung durch den zu
erwartenden Verkehrslärm keine Verträglichkeit im Sinne des 8 34 BNatSchGattestiert
werden.
Zudem können die Maßnahmen, die zur Schadensbegrenzung bei diesen
Trassenvarianten vorgesehensind, im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung kaum als
solche berücksichtigt werden, da es sich eher um Ausgleichs- denn um
Vermeidungsmaßnahmen handelt.

Die Trassenvariante 2 hingegen könnte bei einer weiteren Anpassung des Verlaufes eine
aus naturschutzfachlicher Sicht geeignete Alternative darstellen, so dass diese Variante
bzw. die von der Oberen Naturschutzbehörde vorgeschlagenen Untervarianten im
Raumordnungsverfahren weiter berücksichtigt werdensollten.
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SACHSEN-ANHALT

Landesstraßenbaubehörde

Regionalbereich Süd

Landesverwaltungsamt

Ref. 407 Obere Naturschutzbehörde

DessauerStr. 70

06118 Halle

B 181 OU Zöschen- Wallendorf - Merseburg

2. Beteiligungstermin gemäß Richtlinien für die Erstellung von Umwelt-

verträglichkeitsstudien im Straßenbau (RUVS), Variantenvorauswahl;

Antwortstellungnahmeauf Ihre Stellungnahme vom 09.10.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 06.04.2020 erfolgte durch die Landesstraßenbaubehörde

mit Versendung einer digitalen Präsentation an die Träger öffentlicher Belan-

ge ein kontaktloser 2. Beteiligungstermin gemäß RUVS. Inhalt der umfangrei-

chen Präsentation waren die Ergebnisse der auf dem 1. Beteiligungstermin

(Antragskonferenz Raumordnungsverfahren am 29.08.2019) aufbauenden

Fortführung der Planung hinsichtlich Umweltverträglichkeitsprüfung und Vari-

antenvorauswahl.

Im Ergebnis des2. Beteiligungstermins der Träger öffentlicher Belange wurde

durch Ihre Behörde mit Schreiben vom 11.05.2020 (Zeichen: 3407.3.7-SK-

B181-Zöschen-Merseburg) mitgeteilt, dass die vorgesehene Vorausscheidung

von Trassenvarianten nicht bestätigt werden kann und die Trassenvarianten

1.2 und 2 in den detailliert zu untersuchenden Variantenvergleich mit aufge-

nommen werdensollen.

Entsprechend der einschlägigen Regelwerke sind im Rahmender Vorplanung

im detaillierten Variantenvergleich nur Varianten zu betrachten, die sich auf-

drängen, die mit den Zielen des Bundesverkehrswegeplans — dem Bau einer
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Ortsumgehung Zöschen - Wallendorf - Merseburg vereinbar und die genehmigungsfähig sind. Da

diese Kriterien für die Varianten 1.2 und 2 nicht erfüllt sind, hat der Vorhabenträger ab einem ge-

wissen Arbeitsstand und mit fundierten Erkenntnissen diese 2 Varianten vom detaillierten Varian-

tenvergleich ausgeschieden. Diese Vorausscheidung von Varianten ist gängiges Planungsproze-

dere.

Am 17.09.2020 wurde ein gemeinsamer Termin in der Landesstraßenbaubehörde, Regionalbe-

reich Süd anberaumt, um Ihnen und der Unteren Naturschutzbehörde die Gründe für diese Ent-

scheidung detailliert zu erläutern und Ihnen auf Basis der vorgetragenen Argumente Gelegenheit

zu geben, Ihre Forderungen zu überdenken und ggf. zu revidieren. Im Ergebnis dieses Termins

gab Ihre Behörde eine weitere Stellungnahme ab (09.10.2020, Zeichen wie oben), die UNB

schloss sich in ihrer StellungnahmederIhren an.

Sie erhalten hiermit das Ergebnis der Auseinandersetzung mit dieser Stellungnahmein Form ei-

ner tabellarischen Synopse, in der Ihren Forderungen unsere fachlichen Positionen gegenüber

gestellt wurden. Die Straßenbauverwaltung geht davon aus, dass die Variante 1.2 bautechnisch

nicht vertretbar ist und die Variante 2 technisch keine Lösung im Sinne einer Ortsumgehung dar-

stellt, so dass aus diesem Grunde die Vorauswahlfür ein frühzeitiges Ausscheiden der Trassen-

varianten gerechtfertigt ist. Aus naturschutzrechtlicher Sicht wird allen Forderungen, Bedenken

und Hinweisen entgegnet.

Die Straßenbauverwaltung als Vorhabenträger bleibt bei der getroffenen Vorauswahl. Die stritti-

gen Varianten werden im Rahmenderdetailliert zu untersuchenden Varianten nicht mehr betrach-

tet. Die Raumordnungsbehördeist darüberinformiert. Die Gründe für das Ausscheiden von Vari-

anten in der Vorauswahl finden sich in den Unterlagen für das Raumordnungsverfahren wieder

und werden dort ausführlich dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

(daR
Kondziela

Anlage: Synopse „Hinweise der ONB zum 2. BT vom 09.10.2020", Stand 05.02.2021  
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Ortsumgehung B 181 Zöschen – Wallendorf – Merseburg 

Hinweise ONB zum 2. Beteiligungstermin vom 09.10.2020  

ONB Hinweis e 
 

LSBB Position en  

1 

 

Für jede potentiell vom Vorha-
ben betroffene Brut- und Rast-
vogelart ist die Verträglichkeit 
zu prüfen 

Die im Rahmen des Raumordnungsverfahrens erarbeitete FFH-VP enthält für jede potentiell vom Vorhaben 
betroffene Brut- und Rastvogelart eine Beeinträchtigungsprognose. 
 
5 Vogelarten  nach Anhang I der VSchRL  sind im Rahmen der Geländeerhebungen und nach Auswertung 
zur Verfügung stehender Daten während der Brutzeit im detailliert untersuchten Bereich des SPA „Saale-
Elster-Aue südlich Halle“ bzw. angrenzend daran anzutreffen und wurden daher in der Konfliktanalyse be-
trachtet: 
• Eisvogel (Alcedo atthis)/ Neuntöter (Lanius collurio)/ Rotmilan (Milvus milvus)/ Schwarzmilan (Milvus migrans)/ 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
 

2 Vogelarten  nach Art. 4 Abs. 2 der VSchRL  (regelmäßig vorkommende Zugvögel) sind im Rahmen der 
Geländeerhebungen und nach Auswertung zur Verfügung stehender Daten während der Brutzeit innerhalb 
des detailliert untersuchten Bereiches anzutreffen und wurden daher in der Konfliktanalyse betrachtet: 
• Raubwürger (Lanius excubitor)/ Wendehals (Jynx torquilla) 
 

15 Rastvogelarten  wurden im detailliert untersuchten Bereich bzw. angrenzend daran erfasst und daher 
einer Vorabeinschätzung der Betroffenheit unterzogen: 

• Graugans (Anser anser)/ Graureiher (Ardea cinerea)/ Kiebitz (Vanellus vanellus)/ Kormoran (Phalacrocorax carbo)/ 
Kranich (Grus grus)/ Lachmöwe (Larus ridibundus)/ Mäusebussard (Buteo buteo)/ Rotmilan (Milvus milvus)/ Schell-
ente (Bucephala clangula)/ Saatgans (Anser fabalis)/ Silberreiher (Casmerodius albus)/ Stockente (Anas platyrhyn-
chos)/ Sturmmöwe (Larus canus)/ Waldwasserläufer (Tringa ochropus)/ Weißstorch (Ciconia ciconia) 

 
Im Ergebnis der Vorabeinschätzung wurden für die Saatgans (Anser fabalis) und zusätzlich für die Kornwei-
he (Circus cyaneus) (ohne aktuellen Nachweis, aber im MMP ausgewiesen) eine vertiefte Konfliktanalyse 
durchgeführt. 
 
Weiterhin wurden die artspezifischen Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung eines günstigen Erhal-
tungszustandes von Vogelarten des Anhang I und Art. 4 Abs. 2 betrachtet: 

Für den detailliert untersuchten Bereich werden folgende artspezifische Maßnahmen zur Erhaltung und Ent-
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ONB Hinweis e 
 

LSBB Position en  

wicklung eines günstigen EHZ von Vogelarten des Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG 
(VSchRL) im Managementplan (LAU 2011) aufgeführt und daher in der Konfliktanalyse betrachtet: 
• Eisvogel (Alcedo atthis)/ Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria)/ Bienenfresser (Merops apiaster) 

 
 aktuelle Erfassungen der be-

troffenen Brut- und Rastvogel-
arten könnten den Prüfumfang 
im anstehenden Raumord-
nungsverfahren eingrenzen 

Wie in der Antragskonferenz abgestimmt, basieren die o.g. Untersuchungen zur FFH-Verträglichkeit auf fol-
genden, vom Vorhabenträger aktuell durchgeführten Erfassungen: 
• Brutvogelkartierung 2018 (MYOTIS 2020) 
• Zug- und Rastvogelkartierung 2019/ 2020 (MYOTIS 2020) 
Weiterhin verwendet wurden folgende Daten: 
• Datenübermittlung aus der Managementplanung zu Brutvögeln durch das LAU (2018)  
• schriftl. Mitt. zu Rastvogelflächen (Myotis, 29.04.2020) 
• Rastvogeldaten in der Plattform ORNITHO 2010-2019 (Datenübergabe durch Ornithologenverband 

Sachsen-Anhalt e.V., 10.09.2020) 
 

2 Schutzzone stellt einen bzgl. 
der Erhaltungsziele „maßgebli-
chen Bestandteil“ des EU-VSG 

Die Schutzzone ist weder im Standarddatenbogen noch in der LVO als Erhaltungsziel des Vogelschutzgebie-
tes ausgewiesen. In Bezug auf Straßenbauvorhaben hingegen werden keine relevanten Bestimmungen defi-
niert, Auflagen in der LVO beziehen sich auf Freizeit- und Erholungsnutzung, Boots- und Schifffahrt, Angelfi-
scherei. Gleichwohl wird der Zweck der Schutzzone, nämlich die Ausweisung von Bereichen für störungs-
empfindliche Großvogelarten, in der FFH-VP konkret im Rahmen der einzelartspezifische Betrachtung ge-
würdigt.  
 

 …bisher dargestellte Scha-
densvermeidungsmaßnahme 
führt nicht zur Verträglichkeit 

Bisher dargestellt wurde wie folgt: 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Bewertung 
• Anlage einer 4 m hohen Kollisionsschutzwand im Bereich der gesamten Saaleaue zur Vermeidung von 

Kollisionen mit dem Fahrzeugverkehr 
• Durch blickdichte Ausbildung gleichzeitig Funktion als Sichtschutzwand à  Beitrag zur Vermeidung 

von Störeffekten durch den Fahrzeugverkehr in der Saaleaue 
• Bei fachlicher Notwendigkeit kann diese Wand auch als Lärmschutzwand ausgebildet werden. 
• verbleibende Beeinträchtigung: anlagebedingter Verlust von 2,75 ha Schutzzone / Gesamtfläche 

Schutzzone: 2.975,24 ha = 0,09% = nicht erheblich  
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3 Schadensvermeidungsmaß-
nahme (Heckenpflanzung für 
Neuntöter und Sperbergras-
mücke) muss zu Baubeginn 
vollständig funktionsfähig sein 
hinsichtlich ihrer Habitatfunkti-
onen sein. 
 ….Vorlaufrealisierungszeit-
raum von mind. 5 – 10 Jahren. 
 

Hinsichtlich der vorgesehenen Maßnahmen für den Neuntöter liegen neben fachgutachterlichen Erfahrungen 
aus der Literatur hinreichend Aussagen zu Anforderungen an den Maßnahmenstandort, Qualität und Menge 
sowie zur zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit und zur Prognosesicherheit vor (RUNGE et al. 2010, MUKLNV 
2013). Demnach sind die vorgesehenen Maßnahmen kurzfristig wirksam. Nach  RUNGE et al. 2010 tritt eine 
Wirksamkeit bezogen auf Brut- und Nahrungshabitat bereits nach 1-3 Jahren ein. Aufgrund vergleichbarer 
Habitatansprüche ist die Übertragung auch auf die Sperbergrasmücke legitim. 

 

4 Schadenvermeidungsmaß-
nahme darf „nicht lediglich 
einen Ersatz schaffen und ei-
nen Verlust an geschützten 
Lebensraum an anderer Stelle 
kompensieren …“ …Somit 
bleibt fraglich ob diese Maß-
nahmen von der aktuellen 
Rechtsprechung … umfasst 
werden. 
 

Schadensvermeidungs- und -minderungsmaßnahmen können bereits im Rahmen der Verträglichkeitsprü-
fung berücksichtigt werden, sofern sie eine erhebliche Beeinträchtigung von Schutzgütern des FFH-Gebiets 
dadurch verhindern, dass das Gebiet nach einer Störung wieder zu seinem Gleichgewicht findet. 
 
Folgende Maßgaben werden hierbei erfüllt: 

- Vergrößerung/ Verbesserung des betroffenen Habitats bei direktem funktionalen und räumlichen Be-
zugà  Darstellung der "Gewissheit" einer Maßnahmenwirksamkeit, ohne Einschränkungen 

- volle Funktionsfähigkeit der Maßnahme zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung 
 
Es handelt sich daher gemäß aktueller Rechtsprechung keinesfalls um klassische Kompensations-/ Aus-
gleichsmaßnahmen, sondern um Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. 
 

5 Die Bewertung der Erheblich-
keit der Beeinträchtigung von 
Habitaten europäischer Vogel-
arten im EU-VSG sollte gemäß 
der Fachkonvention von Lam-
brecht und Trautner erfolgen 

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist anerkannt, dass eine Beeinträchtigung dann nicht 
erheblich ist, wenn sie eine Bagatellgrenze nicht überschreitet. In diesen Fällen spricht das Bundesverwal-
tungsgericht auch von fehlender Signifikanz (vgl. z. B. BVerwG, Urteil vom 08.01.2014 – 9 A 4.13 – Rn. 56). 
Wenn es – wie hier – auf die Frage der erheblichen Beeinträchtigung einer bestimmten Vogelart in einem 
Vogelschutzgebiet ankommt, ist hierfür maßgeblich, inwieweit sich die Größe des Bestandes durch das Vor-
haben verringert.  
Die Bewertung von Beeinträchtigungen und von Signifikanzschwellen entsprechend Verlust von Habitatflä-
chen nach Lambrecht & Trautner (2007) ist als Ansatz zur Bewertung von Vogelarten nicht angemessen und 
hat sich hierfür auch nicht durchgesetzt. Das Abstellen auf Habitatflächen widerspricht der Mobilität der Vo-
gelarten und ihren nicht eindeutig abgrenzbaren Aktionsräumen, die z. B. im Falle einer besonders hohen 
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Nahrungsverfügbarkeit und in Anpassung an das Verhalten von Konkurrenten eine besonders hohe Dynamik 
in Zeit und Raum aufweisen. 
 

6 Eingriff in Rastflächen durch 
Überbauung und Lärm als er-
hebliche Beeinträchtigung ei-
nes überregional bedeutsamen 
Rastgebietes 

Nach Garniel et al. (2010) sind durch Lärm erzeugte Störungen für rastende Vögel nur von untergeordneter 
Bedeutung. Sie sind in erster Linie empfindlich gegenüber optischen Störreizen und optischen Kulisseneffek-
ten. 
Die Bedeutung der Rastfläche hat sich im Rahmen der Erfassungen und Datenauswertung nicht bestätigt. 
Gleichwohl ist die Beeinträchtigung von Rastvögeln unstrittig und wurde vom VT wie folgt beurteilt: 
• Saatgans (betroffene Art mit größtem Wirkbereich) 

• Flächeninanspruchnahme und betriebsbedingte Störungen (Wirkbereich 300 m, Abnahme Habitat-
eignung hier 75 %) à  beeinträchtigte Gesamtfläche (Flächenäquivalent) 27,6 ha, 

• 42,2 ha der Rastfläche sind weiterhin nutzbar, 
• max. 1.500 nachgewiesene Individuen; Ausweichmöglichkeiten auf verbleibende Anteile der ausge-

wiesenen Rastfläche nördlich außerhalb des Wirkbereichs sowie auf die sich fortsetzenden Offen-
landbereiche (Acker- und Grünlandflächen) innerhalb SPA sind gegeben, 

• andauernde Kollisionsgefahr für im Bereich der Saaleaue Rastflächen aufsuchende Saatgänse à  
hoher Beeinträchtigungsgrad. 

• Beeinträchtigung: à  erheblich 
 
Durch Maßnahmen zur Schadensbegrenzung lässt sich die Beeinträchtigung reduzieren (Unterschreitung 
der Erheblichkeitsschwelle): 
• Anlage einer 4 m hohen Kollisionsschutzwand im Bereich der gesamten Saaleaue zur Vermeidung von 

Kollisionen mit dem Fahrzeugverkehr 
• Durch blickdichte Ausbildung gleichzeitig Funktion als Sichtschutzwand à  Beitrag zur Vermeidung 

von Störeffekten durch den Fahrzeugverkehr in der Saaleaue 
• Bei fachlicher Notwendigkeit kann diese Wand auch als Lärmschutzwand ausgebildet werden. 
 

 Forderung nach aktuellen 
Rastvogelkartierungen im ROV 
(einjährig) sowie im PFV (zwei-
jährig) mit Formulierung des 

Wie in der Antragskonferenz abgestimmt und bestätigt, basieren die o. g. Untersuchungen zur FFH-
Verträglichkeit auf vom Vorhabenträger aktuell durchgeführten Erfassungen [Zug- und Rastvogelkartierung 
2019/ 2020 (MYOTIS 2020]. Diese beinhalteten im SPA-Bereich auf Flächen südlich der B 181 bis Kreypau. 
die Erfassung aller Rastvogelvorkommen und Flugbewegungen wichtiger Arten im Rahmen von 16 Bege-
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Mindeststandards hungen; Zeitraum: März/ April 2018, Aug.- Dez. 2018, Jan./ Feb. 2019. Damit sind die fachlichen Standards 
qualitativ und quantitativ vollumfänglich erfüllt.  
 

7 Wald-LRT hat lediglich Erhal-
tungszustand „C“. Die durch 
Variante 2 hervorgerufene 
randliche Innanspruchnahme 
des LRT 91F0 – Hartholz-
auenwälder innerhalb des 
FFH-Gebietes „Saale- , Elster-, 
Luppe-Aue zw. Merseburg und 
Halle“ sind daher als weniger 
erheblich zu bewerten als die 
Eingriffe in das SPA 

Der Ansatz ist nicht nachvollziehbar. Die Einstufung mit „C“ spiegelt den ungünstigen Erhaltungszustand des 
LRT in diesem Bereich wider. Das Erhalten und konkret im vorliegenden Fall das Wiederherstellen des güns-
tigen Erhaltungszustandes sind Ziel der FFH-Richtlinie im Allgemeinen und des Gebietsmanagements im 
Besonderen. Alle Beeinträchtigungen, die diese Zielerfüllung erheblich einschränken, sind daher als unver-
träglich zu bewerten. 
Im Übrigen wird der Wert des FFH-Gebietes für die Erhaltung des LRT 91F0 bezogen auf Deutschland im 
SDB mit „sehr hoch“ angegeben. Auch dies ist ein wichtiger Aspekt bei einem Vergleich mit den Beeinträch-
tigungen, die sich auf das SPA beziehen. 
 
Exkurs: Diese Aussage ließe sich voraussichtlich im Rahmen eines Konfliktschwerevergleiches innerhalb 
einer Ausnahmeprüfung widerlegen. Kriterien hierfür sind:  

• Gefährdung des LRT bzw. der Vogelart in D bzw. S-T, 
• Häufigkeit/Seltenheit des LRT Deutschlands bzw. der Vogelart in D, 
• Erhaltungszustand der LRT bzw. der Vogelart in Europa (in den relevanten biogeografischen Region) 

und in D (bei Vogelarten stattdessen Anteil der Gefährdung in den Bundesländern), 
• Regenerierbarkeit (Regenerierbarkeit des/der Biotoptypen eines LRT), 
• Kennzeichnung als prioritär (FFH-RL). 

Für diese Ausnahmeprüfung wäre es allerdings u. a. erforderlich, dass: 
• auch nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung der Eingriff in das EU-VSG erheblich ist. Diese 

Bedingung  ist nicht gegeben , da die Maßnahmen zur Schadenbegrenzung zur Unterschreitung der 
Erheblichkeitsschwelle führen und im Ergebnis die untersuchten Varianten nicht zu erheblichen Be-
einträchtigungen führt 

• Die Variante erfüllt nicht die Zielstellung einer O rtsumgehung und entspricht daher nicht dem 
gesetzlichen Auftrag, der sich aus dem Bundesverkeh rswegeplan ableitet . 

Daher ist auch keine Ausnahmeprüfung möglich/ erforderlich!  
 Nordverschiebung Variante 2 

vermeidet Erheblichkeit 
Die Verschiebung der Variante 2 nach Norden vermeidet eine Erheblichkeit in Eingriffe in für die Fauna 
wertvolle Gebiete. Allerdings kollidiert die Verschiebung nach Norden mit naturschutzrechtlichen und ver-
kehrsplanerischen Grundsätzen. 
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Die Nutzung der vorhandenen B 181a im Bereich der Leipziger Straße für einen erforderlichen 4-streifigen 
Querschnitt ist aufgrund der vorhandenen beidseitigen Bebauung nicht möglich. Das Gebiet kann nur süd-
östlich der Leipziger Straße umgangen werden. Eine den Erfordernissen der Entwurfsklasse 2 gerecht wer-
dende Linienführung ist durch Trassierung mit zu kleinen Radien nicht gegeben. Die zu kleinen Radien be-
wirken neben Einschränkungen in der Fahrdynamik die Unterschreitung der erforderlichen Haltesichtweiten 
und dadurch massive Eingriffe in die Verkehrssicherheit. Selbst bei Verwendung der kleinen Radien lässt 
sich ein Eingriff in das FFH-Gebiet Fasanerie nicht vermeiden.   
Im weiteren Verlauf der B 181a in Richtung B 91 kann der erforderliche 4streifige Querschnitt im Bereich der 
Naumburger Straße wegen angrenzender Bebauung nicht realisiert werden. 

 Südliche Umgehung der Fasa-
nerie nach überschlägiger 
Vorabschätzung verträglicher 
bezüglich des EU-VSG als 
Variante 1/ 1.5 

Die südliche Umgehung der Fasanerie lässt eine Anbindung an die B 181 a nur im Bereich der Rischmüh-
lenhalle/ Festplatz zu. Der Trassenverlauf südwestlich der Fasanerie lässt eine richtlinienkonforme Anbin-
dung der B 181n an die B 181a nicht zu. Die anzuwendende Radienfolge mit sehr kleinen Radien bewirkt 
massive Einschränkungen der erforderlichen Haltesichtweite und damit der Verkehrssicherheit. Hinzu 
kommt, dass die Saale zweimal gequert werden müsste und der Festplatz der Rischmühlen-Halle drastisch 
eingeschränkt würde. 
Im weiteren Verlauf der B 181a in Richtung B 91 kann der erforderliche 4streifige Querschnitt im Bereich der 
Naumburger Straße wegen angrenzender Bebauung nicht realisiert werden. 

  Beide vorgenannten Trassenführungen erfüllen nicht die Anforderungen an eine Ortsumgehung und ent-
sprechen daher nicht dem gesetzlichen Auftrag, der sich aus dem Bundesverkehrswegeplan ableitet. 

 

LSBB, RB Süd 

05.02.2021 
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Landesstraßenbaubehörde- Regionalbereich Süd

An der Fliederwegkaserne 21, 06130 Halle

Landkreis Saalekreis

Umweltamt Sachgebiet Naturschutz, Wald-

und Forstaufsicht

Domplatz 9

06217 Merseburg

B 181 OU Zöschen- Wallendorf - Merseburg

2. Beteiligungstermin gemäß Richtlinien für die Erstellung von Umwelt-

verträglichkeitsstudien im Straßenbau (RUVS), Variantenvorauswahl;

Antwortstellungnahmeauf Ihre Stellungnahme vom 20.10.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 06.04.2020 erfolgte durch die Landesstraßenbaubehörde

mit Versendung einer digitalen Präsentation an die Träger öffentlicher Belan-

ge ein kontaktloser 2. Beteilligungstermin gemäß RUVS. Inhalt der umfangrei-

chen Präsentation waren die Ergebnisse der auf dem 1. Beteiligungstermin

(Antragskonferenz Raumordnungsverfahren am 29.08.2019) aufbauenden

Fortführung der Planung hinsichtlich Umweltverträglichkeitsprüfung und Vari-

antenvorauswahl.

Im Ergebnis des2. Beteiligungstermins der Träger öffentlicher Belange wurde

durch Ihre Behörde mit Schreiben vom 14.05.2020 (Zeichen: 611204-20073)

mitgeteilt, dass die vorgesehene Vorausscheidung von Trassenvariantennicht

bestätigt werden kann. (Ein weiteres Thema war das weitere Festhalten an

der Aufweitung des Untersuchungsraumes. Dies wurde zwischenzeitlich durch

Ihr Haus zurückgenommen.)

Entsprechend dereinschlägigen Regelwerke sind im Rahmender Vorplanung

im detaillierten Variantenvergleich nur Varianten zu betrachten, die sich auf-

drängen, die mit den Zielen des Bundesverkehrswegeplans — dem Bau einer

Sachsen-Anhalt
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Regionalbereich Süd

Halle,72.02.2021
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Ortsumgehung Zöschen- Wallendorf - Merseburg vereinbar und die genehmigungsfähig sind. Da

diese Kriterien für die Varianten 1.2 und 2 nicht erfüllt sind, hat der Vorhabenträger ab einem ge-

wissen Arbeitsstand und mit fundierten Erkenntnissen diese 2 Varianten vom detaillierten Varian-

tenvergleich ausgeschieden. Diese Vorausscheidung von Varianten ist gängiges Planungsproze-

dere.

Am 17.09.2020 wurde ein gemeinsamer Termin in der Landesstraßenbaubehörde, Regionalbe-

reich Süd anberaumt, um Ihnen und der Oberen Naturschutzbehörde die Gründe für diese Ent-

scheidung detailliert zu erläutern und Ihnen auf Basis der vorgetragenen Argumente Gelegenheit

zu geben, Ihre Forderungen zu überdenken und ggf. zu revidieren. Im Ergebnis dieses Termins

gab Ihre Behörde eine weitere Stellungnahme ab (20.10.2020, Zeichen: 675234-19-76.2), in der

Sie sich der Stellungnahme der ONB (vom 09.10.2020) anschlossen.

Sie erhalten hiermit das Ergebnis der Auseinandersetzung mit dieser Stellungnahme in Form ei-

ner tabellarischen Synopse, in der Ihren Forderungen unsere fachlichen Positionen gegenüber

gestellt wurden. Die Straßenbauverwaltung geht davon aus, dass die Variante 1.2 bautechnisch

nicht vertretbar ist und die Variante 2 technisch keine Lösung im Sinne einer Ortsumgehung dar-

stellt, so dass aus diesem Grunde die Vorauswahl für ein frühzeitiges Ausscheiden der Trassen-

varianten gerechtfertigt ist. Aus naturschutzrechtlicher Sicht wird allen Forderungen, Bedenken

und Hinweisen entgegnet.

Die Straßenbauverwaltung als Vorhabenträger bleibt bei der getroffenen Vorauswahl. Die stritti-

gen Varianten werden im Rahmenderdetailliert zu untersuchenden Varianten nicht mehr betrach-

tet. Die Raumordnungsbehördeist darüber informiert. Die Gründe für das Ausscheiden von Vari-

anten in der Vorauswahl finden sich in den Unterlagen für das Raumordnungsverfahren wieder

und werdendort ausführlich dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

(road
Kondziela

Anlage: Synopse „Hinweise der ONB zum 2. BT vom 09.10.2020", Stand 05.02.2021  
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Für jede potentiell vom Vorha-
ben betroffene Brut- und Rast-
vogelart ist die Verträglichkeit 
zu prüfen 

Die im Rahmen des Raumordnungsverfahrens erarbeitete FFH-VP enthält für jede potentiell vom Vorhaben 
betroffene Brut- und Rastvogelart eine Beeinträchtigungsprognose. 
 
5 Vogelarten  nach Anhang I der VSchRL  sind im Rahmen der Geländeerhebungen und nach Auswertung 
zur Verfügung stehender Daten während der Brutzeit im detailliert untersuchten Bereich des SPA „Saale-
Elster-Aue südlich Halle“ bzw. angrenzend daran anzutreffen und wurden daher in der Konfliktanalyse be-
trachtet: 
• Eisvogel (Alcedo atthis)/ Neuntöter (Lanius collurio)/ Rotmilan (Milvus milvus)/ Schwarzmilan (Milvus migrans)/ 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
 

2 Vogelarten  nach Art. 4 Abs. 2 der VSchRL  (regelmäßig vorkommende Zugvögel) sind im Rahmen der 
Geländeerhebungen und nach Auswertung zur Verfügung stehender Daten während der Brutzeit innerhalb 
des detailliert untersuchten Bereiches anzutreffen und wurden daher in der Konfliktanalyse betrachtet: 
• Raubwürger (Lanius excubitor)/ Wendehals (Jynx torquilla) 
 

15 Rastvogelarten  wurden im detailliert untersuchten Bereich bzw. angrenzend daran erfasst und daher 
einer Vorabeinschätzung der Betroffenheit unterzogen: 

• Graugans (Anser anser)/ Graureiher (Ardea cinerea)/ Kiebitz (Vanellus vanellus)/ Kormoran (Phalacrocorax carbo)/ 
Kranich (Grus grus)/ Lachmöwe (Larus ridibundus)/ Mäusebussard (Buteo buteo)/ Rotmilan (Milvus milvus)/ Schell-
ente (Bucephala clangula)/ Saatgans (Anser fabalis)/ Silberreiher (Casmerodius albus)/ Stockente (Anas platyrhyn-
chos)/ Sturmmöwe (Larus canus)/ Waldwasserläufer (Tringa ochropus)/ Weißstorch (Ciconia ciconia) 

 
Im Ergebnis der Vorabeinschätzung wurden für die Saatgans (Anser fabalis) und zusätzlich für die Kornwei-
he (Circus cyaneus) (ohne aktuellen Nachweis, aber im MMP ausgewiesen) eine vertiefte Konfliktanalyse 
durchgeführt. 
 
Weiterhin wurden die artspezifischen Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung eines günstigen Erhal-
tungszustandes von Vogelarten des Anhang I und Art. 4 Abs. 2 betrachtet: 

Für den detailliert untersuchten Bereich werden folgende artspezifische Maßnahmen zur Erhaltung und Ent-
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wicklung eines günstigen EHZ von Vogelarten des Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG 
(VSchRL) im Managementplan (LAU 2011) aufgeführt und daher in der Konfliktanalyse betrachtet: 
• Eisvogel (Alcedo atthis)/ Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria)/ Bienenfresser (Merops apiaster) 

 
 aktuelle Erfassungen der be-

troffenen Brut- und Rastvogel-
arten könnten den Prüfumfang 
im anstehenden Raumord-
nungsverfahren eingrenzen 

Wie in der Antragskonferenz abgestimmt, basieren die o.g. Untersuchungen zur FFH-Verträglichkeit auf fol-
genden, vom Vorhabenträger aktuell durchgeführten Erfassungen: 
• Brutvogelkartierung 2018 (MYOTIS 2020) 
• Zug- und Rastvogelkartierung 2019/ 2020 (MYOTIS 2020) 
Weiterhin verwendet wurden folgende Daten: 
• Datenübermittlung aus der Managementplanung zu Brutvögeln durch das LAU (2018)  
• schriftl. Mitt. zu Rastvogelflächen (Myotis, 29.04.2020) 
• Rastvogeldaten in der Plattform ORNITHO 2010-2019 (Datenübergabe durch Ornithologenverband 

Sachsen-Anhalt e.V., 10.09.2020) 
 

2 Schutzzone stellt einen bzgl. 
der Erhaltungsziele „maßgebli-
chen Bestandteil“ des EU-VSG 

Die Schutzzone ist weder im Standarddatenbogen noch in der LVO als Erhaltungsziel des Vogelschutzgebie-
tes ausgewiesen. In Bezug auf Straßenbauvorhaben hingegen werden keine relevanten Bestimmungen defi-
niert, Auflagen in der LVO beziehen sich auf Freizeit- und Erholungsnutzung, Boots- und Schifffahrt, Angelfi-
scherei. Gleichwohl wird der Zweck der Schutzzone, nämlich die Ausweisung von Bereichen für störungs-
empfindliche Großvogelarten, in der FFH-VP konkret im Rahmen der einzelartspezifische Betrachtung ge-
würdigt.  
 

 …bisher dargestellte Scha-
densvermeidungsmaßnahme 
führt nicht zur Verträglichkeit 

Bisher dargestellt wurde wie folgt: 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Bewertung 
• Anlage einer 4 m hohen Kollisionsschutzwand im Bereich der gesamten Saaleaue zur Vermeidung von 

Kollisionen mit dem Fahrzeugverkehr 
• Durch blickdichte Ausbildung gleichzeitig Funktion als Sichtschutzwand à  Beitrag zur Vermeidung 

von Störeffekten durch den Fahrzeugverkehr in der Saaleaue 
• Bei fachlicher Notwendigkeit kann diese Wand auch als Lärmschutzwand ausgebildet werden. 
• verbleibende Beeinträchtigung: anlagebedingter Verlust von 2,75 ha Schutzzone / Gesamtfläche 

Schutzzone: 2.975,24 ha = 0,09% = nicht erheblich  



3 
 

ONB Hinweis e 
 

LSBB Position en  

3 Schadensvermeidungsmaß-
nahme (Heckenpflanzung für 
Neuntöter und Sperbergras-
mücke) muss zu Baubeginn 
vollständig funktionsfähig sein 
hinsichtlich ihrer Habitatfunkti-
onen sein. 
 ….Vorlaufrealisierungszeit-
raum von mind. 5 – 10 Jahren. 
 

Hinsichtlich der vorgesehenen Maßnahmen für den Neuntöter liegen neben fachgutachterlichen Erfahrungen 
aus der Literatur hinreichend Aussagen zu Anforderungen an den Maßnahmenstandort, Qualität und Menge 
sowie zur zeitlichen Dauer bis zur Wirksamkeit und zur Prognosesicherheit vor (RUNGE et al. 2010, MUKLNV 
2013). Demnach sind die vorgesehenen Maßnahmen kurzfristig wirksam. Nach  RUNGE et al. 2010 tritt eine 
Wirksamkeit bezogen auf Brut- und Nahrungshabitat bereits nach 1-3 Jahren ein. Aufgrund vergleichbarer 
Habitatansprüche ist die Übertragung auch auf die Sperbergrasmücke legitim. 

 

4 Schadenvermeidungsmaß-
nahme darf „nicht lediglich 
einen Ersatz schaffen und ei-
nen Verlust an geschützten 
Lebensraum an anderer Stelle 
kompensieren …“ …Somit 
bleibt fraglich ob diese Maß-
nahmen von der aktuellen 
Rechtsprechung … umfasst 
werden. 
 

Schadensvermeidungs- und -minderungsmaßnahmen können bereits im Rahmen der Verträglichkeitsprü-
fung berücksichtigt werden, sofern sie eine erhebliche Beeinträchtigung von Schutzgütern des FFH-Gebiets 
dadurch verhindern, dass das Gebiet nach einer Störung wieder zu seinem Gleichgewicht findet. 
 
Folgende Maßgaben werden hierbei erfüllt: 

- Vergrößerung/ Verbesserung des betroffenen Habitats bei direktem funktionalen und räumlichen Be-
zugà  Darstellung der "Gewissheit" einer Maßnahmenwirksamkeit, ohne Einschränkungen 

- volle Funktionsfähigkeit der Maßnahme zum Zeitpunkt der Beeinträchtigung 
 
Es handelt sich daher gemäß aktueller Rechtsprechung keinesfalls um klassische Kompensations-/ Aus-
gleichsmaßnahmen, sondern um Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. 
 

5 Die Bewertung der Erheblich-
keit der Beeinträchtigung von 
Habitaten europäischer Vogel-
arten im EU-VSG sollte gemäß 
der Fachkonvention von Lam-
brecht und Trautner erfolgen 

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist anerkannt, dass eine Beeinträchtigung dann nicht 
erheblich ist, wenn sie eine Bagatellgrenze nicht überschreitet. In diesen Fällen spricht das Bundesverwal-
tungsgericht auch von fehlender Signifikanz (vgl. z. B. BVerwG, Urteil vom 08.01.2014 – 9 A 4.13 – Rn. 56). 
Wenn es – wie hier – auf die Frage der erheblichen Beeinträchtigung einer bestimmten Vogelart in einem 
Vogelschutzgebiet ankommt, ist hierfür maßgeblich, inwieweit sich die Größe des Bestandes durch das Vor-
haben verringert.  
Die Bewertung von Beeinträchtigungen und von Signifikanzschwellen entsprechend Verlust von Habitatflä-
chen nach Lambrecht & Trautner (2007) ist als Ansatz zur Bewertung von Vogelarten nicht angemessen und 
hat sich hierfür auch nicht durchgesetzt. Das Abstellen auf Habitatflächen widerspricht der Mobilität der Vo-
gelarten und ihren nicht eindeutig abgrenzbaren Aktionsräumen, die z. B. im Falle einer besonders hohen 
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Nahrungsverfügbarkeit und in Anpassung an das Verhalten von Konkurrenten eine besonders hohe Dynamik 
in Zeit und Raum aufweisen. 
 

6 Eingriff in Rastflächen durch 
Überbauung und Lärm als er-
hebliche Beeinträchtigung ei-
nes überregional bedeutsamen 
Rastgebietes 

Nach Garniel et al. (2010) sind durch Lärm erzeugte Störungen für rastende Vögel nur von untergeordneter 
Bedeutung. Sie sind in erster Linie empfindlich gegenüber optischen Störreizen und optischen Kulisseneffek-
ten. 
Die Bedeutung der Rastfläche hat sich im Rahmen der Erfassungen und Datenauswertung nicht bestätigt. 
Gleichwohl ist die Beeinträchtigung von Rastvögeln unstrittig und wurde vom VT wie folgt beurteilt: 
• Saatgans (betroffene Art mit größtem Wirkbereich) 

• Flächeninanspruchnahme und betriebsbedingte Störungen (Wirkbereich 300 m, Abnahme Habitat-
eignung hier 75 %) à  beeinträchtigte Gesamtfläche (Flächenäquivalent) 27,6 ha, 

• 42,2 ha der Rastfläche sind weiterhin nutzbar, 
• max. 1.500 nachgewiesene Individuen; Ausweichmöglichkeiten auf verbleibende Anteile der ausge-

wiesenen Rastfläche nördlich außerhalb des Wirkbereichs sowie auf die sich fortsetzenden Offen-
landbereiche (Acker- und Grünlandflächen) innerhalb SPA sind gegeben, 

• andauernde Kollisionsgefahr für im Bereich der Saaleaue Rastflächen aufsuchende Saatgänse à  
hoher Beeinträchtigungsgrad. 

• Beeinträchtigung: à  erheblich 
 
Durch Maßnahmen zur Schadensbegrenzung lässt sich die Beeinträchtigung reduzieren (Unterschreitung 
der Erheblichkeitsschwelle): 
• Anlage einer 4 m hohen Kollisionsschutzwand im Bereich der gesamten Saaleaue zur Vermeidung von 

Kollisionen mit dem Fahrzeugverkehr 
• Durch blickdichte Ausbildung gleichzeitig Funktion als Sichtschutzwand à  Beitrag zur Vermeidung 

von Störeffekten durch den Fahrzeugverkehr in der Saaleaue 
• Bei fachlicher Notwendigkeit kann diese Wand auch als Lärmschutzwand ausgebildet werden. 
 

 Forderung nach aktuellen 
Rastvogelkartierungen im ROV 
(einjährig) sowie im PFV (zwei-
jährig) mit Formulierung des 

Wie in der Antragskonferenz abgestimmt und bestätigt, basieren die o. g. Untersuchungen zur FFH-
Verträglichkeit auf vom Vorhabenträger aktuell durchgeführten Erfassungen [Zug- und Rastvogelkartierung 
2019/ 2020 (MYOTIS 2020]. Diese beinhalteten im SPA-Bereich auf Flächen südlich der B 181 bis Kreypau. 
die Erfassung aller Rastvogelvorkommen und Flugbewegungen wichtiger Arten im Rahmen von 16 Bege-
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Mindeststandards hungen; Zeitraum: März/ April 2018, Aug.- Dez. 2018, Jan./ Feb. 2019. Damit sind die fachlichen Standards 
qualitativ und quantitativ vollumfänglich erfüllt.  
 

7 Wald-LRT hat lediglich Erhal-
tungszustand „C“. Die durch 
Variante 2 hervorgerufene 
randliche Innanspruchnahme 
des LRT 91F0 – Hartholz-
auenwälder innerhalb des 
FFH-Gebietes „Saale- , Elster-, 
Luppe-Aue zw. Merseburg und 
Halle“ sind daher als weniger 
erheblich zu bewerten als die 
Eingriffe in das SPA 

Der Ansatz ist nicht nachvollziehbar. Die Einstufung mit „C“ spiegelt den ungünstigen Erhaltungszustand des 
LRT in diesem Bereich wider. Das Erhalten und konkret im vorliegenden Fall das Wiederherstellen des güns-
tigen Erhaltungszustandes sind Ziel der FFH-Richtlinie im Allgemeinen und des Gebietsmanagements im 
Besonderen. Alle Beeinträchtigungen, die diese Zielerfüllung erheblich einschränken, sind daher als unver-
träglich zu bewerten. 
Im Übrigen wird der Wert des FFH-Gebietes für die Erhaltung des LRT 91F0 bezogen auf Deutschland im 
SDB mit „sehr hoch“ angegeben. Auch dies ist ein wichtiger Aspekt bei einem Vergleich mit den Beeinträch-
tigungen, die sich auf das SPA beziehen. 
 
Exkurs: Diese Aussage ließe sich voraussichtlich im Rahmen eines Konfliktschwerevergleiches innerhalb 
einer Ausnahmeprüfung widerlegen. Kriterien hierfür sind:  

• Gefährdung des LRT bzw. der Vogelart in D bzw. S-T, 
• Häufigkeit/Seltenheit des LRT Deutschlands bzw. der Vogelart in D, 
• Erhaltungszustand der LRT bzw. der Vogelart in Europa (in den relevanten biogeografischen Region) 

und in D (bei Vogelarten stattdessen Anteil der Gefährdung in den Bundesländern), 
• Regenerierbarkeit (Regenerierbarkeit des/der Biotoptypen eines LRT), 
• Kennzeichnung als prioritär (FFH-RL). 

Für diese Ausnahmeprüfung wäre es allerdings u. a. erforderlich, dass: 
• auch nach Maßnahmen zur Schadensbegrenzung der Eingriff in das EU-VSG erheblich ist. Diese 

Bedingung  ist nicht gegeben , da die Maßnahmen zur Schadenbegrenzung zur Unterschreitung der 
Erheblichkeitsschwelle führen und im Ergebnis die untersuchten Varianten nicht zu erheblichen Be-
einträchtigungen führt 

• Die Variante erfüllt nicht die Zielstellung einer O rtsumgehung und entspricht daher nicht dem 
gesetzlichen Auftrag, der sich aus dem Bundesverkeh rswegeplan ableitet . 

Daher ist auch keine Ausnahmeprüfung möglich/ erforderlich!  
 Nordverschiebung Variante 2 

vermeidet Erheblichkeit 
Die Verschiebung der Variante 2 nach Norden vermeidet eine Erheblichkeit in Eingriffe in für die Fauna 
wertvolle Gebiete. Allerdings kollidiert die Verschiebung nach Norden mit naturschutzrechtlichen und ver-
kehrsplanerischen Grundsätzen. 
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Die Nutzung der vorhandenen B 181a im Bereich der Leipziger Straße für einen erforderlichen 4-streifigen 
Querschnitt ist aufgrund der vorhandenen beidseitigen Bebauung nicht möglich. Das Gebiet kann nur süd-
östlich der Leipziger Straße umgangen werden. Eine den Erfordernissen der Entwurfsklasse 2 gerecht wer-
dende Linienführung ist durch Trassierung mit zu kleinen Radien nicht gegeben. Die zu kleinen Radien be-
wirken neben Einschränkungen in der Fahrdynamik die Unterschreitung der erforderlichen Haltesichtweiten 
und dadurch massive Eingriffe in die Verkehrssicherheit. Selbst bei Verwendung der kleinen Radien lässt 
sich ein Eingriff in das FFH-Gebiet Fasanerie nicht vermeiden.   
Im weiteren Verlauf der B 181a in Richtung B 91 kann der erforderliche 4streifige Querschnitt im Bereich der 
Naumburger Straße wegen angrenzender Bebauung nicht realisiert werden. 

 Südliche Umgehung der Fasa-
nerie nach überschlägiger 
Vorabschätzung verträglicher 
bezüglich des EU-VSG als 
Variante 1/ 1.5 

Die südliche Umgehung der Fasanerie lässt eine Anbindung an die B 181 a nur im Bereich der Rischmüh-
lenhalle/ Festplatz zu. Der Trassenverlauf südwestlich der Fasanerie lässt eine richtlinienkonforme Anbin-
dung der B 181n an die B 181a nicht zu. Die anzuwendende Radienfolge mit sehr kleinen Radien bewirkt 
massive Einschränkungen der erforderlichen Haltesichtweite und damit der Verkehrssicherheit. Hinzu 
kommt, dass die Saale zweimal gequert werden müsste und der Festplatz der Rischmühlen-Halle drastisch 
eingeschränkt würde. 
Im weiteren Verlauf der B 181a in Richtung B 91 kann der erforderliche 4streifige Querschnitt im Bereich der 
Naumburger Straße wegen angrenzender Bebauung nicht realisiert werden. 

  Beide vorgenannten Trassenführungen erfüllen nicht die Anforderungen an eine Ortsumgehung und ent-
sprechen daher nicht dem gesetzlichen Auftrag, der sich aus dem Bundesverkehrswegeplan ableitet. 

 

LSBB, RB Süd 
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